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 NOTFALLDIENSTE
Ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Telefonieren Sie Ihrem Hausarzt und hö-
ren Sie das allfällige Tonband bis zum 
Schluss ab. Falls Ihr Hausarzt oder der 
Arzt eigener Wahl nicht erreichbar ist, 
können Sie sich an den Notfallarzt 
Ihrer Region wenden.
Belp und Umgebung:
Ärztenotfallnummer der Region Belp 
und Umgebung 0900 57 67 47 (med-
phone 3.23 Fr./Min.)
Schwarzenburgerland:
Falls der Arzt eigener Wahl nicht erreichbar 
ist, steht Ihnen der Notfallarzt über Telefon 
0900 57 67 47 zur Verfügung 
(kostet Fr. 3.23 pro Min. ab Festnetz).
Riggisberg und Umgebung: Burgistein, 
Kaufdorf, Kirchen thurnen, Lohnstor f , 
Mühlethurnen, Nieder  muhlern, Riggisberg, 
Rüeggisberg, Rümligen.
Notfallarzt, Telefon 0900 57 67 47
(kostet Fr. 3.23 pro Min. ab Festnetz).
Oberes Gürbetal, Thuner Westamt: 
Einzugsgebiet der Praxen in Blumenstein, 
Kirchdorf, Mühledorf, Seftigen, Thier-
achern, Wattenwil, Uetendorf, Uttigen: 
Notfallarzt, Telefon 0900 57 67 47 
(kostet Fr. 3.23 pro Min. ab Festnetz).
Aaretal von Rubigen bis Kiesen: 
Einzugsgebiet der Praxen in Rubigen, 
Münsingen, Wichtrach, Kiesen, Gerzensee: 
Notfallarzt, Telefon 0900 57 67 47
(kostet Fr. 3.23 pro Min. ab Festnetz).
Sanitäts-Notruf Telefon 144
Der Sanitäts-Notruf steht für die folgen-
den Hilfeleistungen Tag und Nacht zur Ver-
fügung: Einsatz von Kranken- und Ret-
tungswagen zur Hilfeleistung in Not-
fällen, Spitaltransporte von Notfall-
patienten. Diese Hilfeleistung kann von 
jedermann angefordert werden.

N o t f a l l d i e n s t  d e r  A p o t h e k e n

Region Münsingen, Worb, Belp
Telefon 031 819 56 81 gibt Auskunft. 
Der Notfalldienst ist gebührenpflichtig.

Z a h n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Diese ist nur in wirklichen Notfällen zu 
beanspruchen. Falls der eigene Zahnarzt 
(auch unter seiner Privatnummer) nicht 
er reicht werden konnte, erfahren Sie die 
Nummer des Notfallzahnarztes über fol-
gende Telefonnummer: 058 636 00 00
(Spital Thun). Notfallzahnarzt, welcher 
über das Spital Thun erreichbar ist, nur 
für die Gemeinden Kirchdorf, Kirchent-
hurnen, Lohnstorf, Mühledorf, Noflen und 
Riggisberg zuständig ist. Notfälle aus den 
übrigen Gemeinden sollen sich beim Not-
falldienst der Stadt Bern, 0900 57 67 47 
(kostenpflichtige Nummer) melden.

A u g e n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Für dringliche augenärztliche Konsultatio-
nen. 7–18 Uhr, nach telefonischer Anmel-
dung, 031 819 58 33.
Augenarztpraxis Bahnhof Belp, Bahn-
hofplatz.
Augenzentrum Belp – Spital Belp
Telefon 031 511 37 37
Während der Woche werden in unserer 
Agenda Termine für Notfälle frei gehalten. 
Wir bitten um kurze telefonische Anmel-
dung während der Sprechstundenzeiten 
von 8 –12 Uhr und 13–17 Uhr. 

 KANTON BERN

Strasseninspektorat
Mittelland Süd

Verkehrserschwerung
Kantonsstrasse Nr. 183 Fribourg - Schwar-
zenburg - Thurnenholz - Kirchenthurnen
Gemeinde: Schwarzenburg
Gestützt auf Art. 65 und 66 des Stras-
sengesetzes vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 
732.11) und Art. 43 der Strasserverord-
nung vom 29. Oktober 2008 (SV, BSG 
732.111.1) wird die Durchfahrt der Kan-
tonsstrasse für den Verkehr wie folgt er-
schwert:
Teilstrecke Sodbach
Dauer Montag, 06.04.2020, 07.00 bis Frei-
tag, 01.05.2020, 17.00 Uhr
Grund Felssicherungsarbeiten
Verkehrsregelung mittels Lichtsignalan-
lage.
Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis 
für die leider unumgängliche Verkehrser-
schwerung. Besten Dank.

Kirchenthurnen, 13. März 2020
Strasseninspektorat Mittelland Süd

Oberingenieurkreis II

Verkehrserschwerung
Kantonsstrasse Nr. 232.1 Schwarzenburg 
- Kalchstätten - Guggisberg - Riffenmatt
Gemeinde: Schwarzenburg
220 / 20190 Neubau Gehweg und Mete-
orwasserleitung, Guggisbergstrasse 
Schwarzenburg
Gestützt auf Art. 65 und 66 des Strassen-
gesetz vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 732.11) 
und Art. 43 der Strassenverordnung vom 
29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1), 
wird auf dieser Kantonsstrasse die Ver-
kehrsabwicklung wie folgt erschwert: 
Teilstrecke: Guggisbergstrasse, Ab-
schnitt Schloss- bis Junkerngasse
Dauer: Montag den 6. April 2020 bis Frei-
tag den 29. Mai 2020
Ausnahmen: Freitag den 10. April 2020 
bis Dienstag den 14. April 2020
Verkehrsbehinderung: Vom 6. April 2020 
bis 14. April 2020 wird der Verkehr auf der 
Guggisbergstrasse örtlich behindert
Verkehrsführung: Vom 14. April 2020 bis 
29. Mai 2020 wird der Verkehr einspurig 
geführt. Verkehrsregelung mit Lichtsig-
nalanlage
Verkehrsanordnung: Vom 14. April 2020 
bis 29. Mai 2020 ist ab der Guggisbergs-
trasse nur die Einfahrt in die Junkerngas-
se und ins Obere Stengeli möglich. Die 
Aus-fahrten in die Guggisbergstrasse 
werden in dieser Zeit gesperrt.
Zu Fuss Gehende können die Baustelle 
auf dem gegenüberliegenden Gehweg 
umgehen.
Grund: Neubau Gehweg und Meteorwas-
serleitung 
Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis 
für die unumgängliche Verkehrserschwe-
rung

Bern, 23.03.20
Oberingenieurkreis II

BURGERGEMEINDEN

Riggisberg

Die geplante Burgerversammlung vom 
4. Mai 2020 ist abgesagt. Zu gegebener 
Zeit folgen weitere Informationen. 

2. April 2020 | NR.14

Amtlicher Anzeiger für die Gemeinden:

Belp | Gerzensee | Guggisberg | Jaberg

Kaufdorf  |  K irchdorf  |  N iedermuhlern

Riggisberg |  Rüeggisberg |  Rüml igen

Rüschegg |  Schwarzenburg |  Thurnen

Toffen | Wald 

10 Schwarzenburgerland3 Stellenmarkt 10 Veranstaltungen3 Wohnungen/Liegenschaften

Inkraftsetzung Weisung Eintragung 
Stimmregister
In Anwendung von Artikel 45 der Gemein-
deverordnung vom 16.12.1998 (GV; BSG 
170.111) wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht, dass der Burgerrat Riggisberg 
an seiner Sitzung vom 18. Februar 2019 
die Weisung und das Formular über die 
Eintragung ins Stimmregister genehmigt 
hat. Mit der Genehmigung der Teilrevision 
des Organisationsreglements an der Ver-
sammlung vom 6. Mai 2019, sowie der 
Genehmigung des AGRs am 12. Juli 2019 
trat diese Weisung, vorbehältlich allfälliger 
dagegen erhobener Beschwerden, am 12. 
Juli 2019 in Kraft. Gegen den Beschluss 
des Burgerrates kann innert 30 Tagen ab 
Publikation Beschwerde erhoben wer-
den. Die Dokumente sind unter www.
riggisberg.ch/de/riggisberg_erleben/bur-
gergemeinde ersichtlich oder können bei 
der Sekretärin 079 221 59 14 eingefordert 
werden. Die Inkraftsetzung des Organisa-
tionsreglements wurde am 25. Juli 2019 
im Anzeiger publiziert. 
 Im Namen der Burgergemeinde

Riggisberg, der Burgerrat

GEMEINDEN

 BELP
Wochenmarkt
Der Belper Wochenmarkt darf in reduzier-
ter Form stattfinden.
Die zwei Gemüse- und Früchtestände 
vom Biohof Englismoss und von Tanner’s 
dürfen ihre Ware bis auf weiteres auf dem 
Dorfplatz verkaufen. 
Wir bitten Sie, die aktuellen Sicherheits-
regeln auch auf dem Markt zu befolgen.
Die Geschäfte der Bäckereien Fahrni und 
Steibach haben offen.

Marktkommission Belp

Gefleckte Taubnessel
Foto: Rene Michel

  In der Woche 15 (09.04.2020) wird
 kein Anzeiger erscheinen, es wird eine  
  Doppelnummer in der Woche 16 geben.
In der Woche nach Ostern (Nr. 16) 

 erscheint der Anzeiger erst am Freitag,
 17. April 2020 
Annahmeschluss Amtlich/Kirche:

 Dienstag, 14. April 2020, 12 Uhr   
Annahmeschluss Inserate:

 Mittwoch, 15. April 2020, 8 Uhr

WICHTIGE MITTEILUNGEN
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 Parkett 
 Brandschutz 

 

Bachmann Schreinerei AG Belp 
Hohburgstr. 10, 3123 Belp, 

Tel. 031 819 02 75 
www.bachmann-schreinerei.ch 03
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Gasser-Balsiger
Recycling

Gelterfingen I Tel. 031 819 33 32 
www.gasser-recycling.ch

Neu! Jetzt auch 

Welaki-Mulden! 

Mulden-
Service 

050757J

Wyhus Belp AG

Bricco Manzoni Langhe DOC, 
Monats-Hit
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Teil-Ausverkauf
bis Ende Juni 2020 

Industriestrasse 12
3672 Oberdiessbach 
Telefon 031 771 15 11
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IHR SERVICESPEZIALIST FÜR KÜCHE UND BAD
idea-kuechen.ch      031 963 60 60  |  WABERN

Ihr IDEAler
Partner

031 734 25 5515% auf Matratze + Unterfederung

Beratung per Tel. + Mail
Ladenrundgang: nydegger-crea.ch

Adelboden Frutigen Spiez Schwarzenburg Belp

3150 Schwarzenburg | Telefon 031 731 21 20
www.huettinger.ch

doppelte

DESINFIZIEREN

HILFT DOPPELT
!

Freitag 3. April 2020

Für jedes bei uns gekaufte 
 Desinfektionsmittel überweisen wir  

der Glückskette 1 Franken.

Die aktuelle Lage zeigt, wie wichtig Solidarität ist. 
Besonders Menschen, die bereits vorher unter kritischen Umständen 

lebten, geraten durch die Corona-Pandemie in Notlagen.
Diesen Menschen wollen wir helfen:

MARAG GARAGEN AG
Autogaragen & Carrosserie

Toffen Tel. 031 819 25 33

Wabern Tel. 031 960 10 20

www.marag-garagen.ch

40 Jahre MARAG –  
vielen Dank für Ihre Treue!

EIGENHEIM BAUHERREN
 BERATEN
 NEUBAUTEN
 BEGLEITEN WWW.ANKEN.BE
 031 954 60 60
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IMPRESSUM
Der Anzeiger Gürbetal Längenberg 
Schwarzen burgerland. 105. Jahrgang.
Der Anzeiger wird als amtliches obligato-
risches Publikationsorgan in den auf der 
ers ten Seite aufgeführten Gemeinden jeden 
Donnerstag in alle Haushaltungen, Firmen 
und Verwaltungen verteilt.
Der Anzeiger geht zusätzlich an die Gemein-
de Oberbalm.
Verlag: Jordi AG, 3123 Belp und sohnverlag 
GmbH, 3150 Schwarzenburg.
Auflage: 19 083 Exemplare 
am 1. Oktober 2019 beglaubigt.
Abonnementspreis: 1 Jahr Fr. 99.–, 6 Mo-
nate Fr. 75.–, 3 Monate Fr. 64.–, 1 Monat 
Fr. 51.–.

7.7 % MWST. Mindestgrösse pro Inserat 
50 mm. 
Inserat-Kombinationen in der Region:
Duo Bern Süd: Der Anzeiger GLS, Anzeiger 
Konolfingen, Auflage 47 221 Ex.

Kombi Bern West: Der Anzeiger GLS, 
Laupen Anzeiger, Auflage 31 242 Ex.

Region Bern plus: Der Anzeiger GLS, 
Anzeiger Region Bern, Konolfingen, 
Laupen, Aarberg, Fraubrunnen, Auflage 
245 973 Ex.

Berner Aare Kombi: Der Anzeiger GLS, 
Anzeiger Konolfingen, Thuner Anzeiger, 
Auflage 105 229 Ex.
Anzeiger-Dokumentation: Verlangen Sie 
beim Verlag ein Exemplar mit allen Detail-
informationen. 

Inserat-Annahme: 
Region Schwarzenburg: sohnverlag GmbH, 
Sonnenrain 17, 3150 Schwarzenburg, 
Telefon 031 731 35 90, Fax 031 731 35 92, 
E-Mail: anzeiger@sohnverlag.ch
Region Gürbetal, Längenberg: Jordi AG, 
Aemmenmattstrasse 22, 3123 Belp, Telefon 
031 818 01 11, Fax 031 819 38 54. E-Mail: 
anzeiger@ jordibelp.ch.
Ende der Inseratannahme:Dienstag, 8 Uhr, 
für amtliche Mitteilungen, Montag, 12 Uhr,
Abbestellungen nur bis Dienstag, 12 Uhr. 
Zu spät eingehende Inserate erscheinen 
in der nächsten Ausgabe.
Tarif: Preis je Milimeter einspaltig (10 Spal-
ten pro Seite): Fr. 0.70 schwarz / weiss, 
Fr. 0.87 farbig bis 2150 mm, Fr. 0.82 farbig 
ab 2151 mm, Fr. 1.40 Titelseite. Chiffre-
Gebühr pro Inserat Fr. 50.–. Jeweils zuzügl.
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Bei Missachtung dieser Bestimmungen 
werden die Organe der Strassenbaupo-
lizei von Gemeinde und Kanton das Ver-
fahren zur Wiederherstellung des recht-
mässigen Zustandes einleiten, indem sie 
die in den Strassenabstand hineinragen-
den Äste und andere Bepflanzungen auf 
das gesetzliche Mass zurückschneiden 
lassen. Die dabei anfallenden Kosten 
werden den Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümern ersatzvornahmeweise 
in Rechnung gestellt.

Bauverwaltung Kaufdorf

 KIRCHDORF
Häckseldienst verschoben
Aufgrund des Coronavirus wird der Häck-
seldienst vom Mittwoch, 15. und Donners-
tag, 16. April 2020 verschoben. Das ge-
naue Verschiebedatum ist aufgrund der 
momentanen Situation noch unklar. Vo-
raussichtlich wird dieses nicht vor Mitte 
Mai 2020 sein. Sobald das Datum bekannt 
ist, werden Sie mittels Publikation im An-
zeiger darüber informiert.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Kirchdorf, 23. März 2020
Die Bauverwaltung

 RIGGISBERG
Reinigen von Schlammsammlern
Ende April/Anfang Mai 2020 werden in 
Riggisberg die Strasseneinlaufschächte 
und Schlammsammler geleert.
Im Rahmen dieser Reinigungsarbeiten 
können auch Schlammsammler von priva-
ten Hausvorplätzen geleert werden. Inter-
essierte private Grundeigentümer melden 
sich bis 15. April 2020 bei der Abteilung 
Bau und technische Dienste Riggisberg, 
Vordere Gasse 2, 3132 Riggisberg, Telefon 
031 808 01 45 oder Mail bau@riggisberg.
ch mit folgenden Informationen/Angaben:
-  Schriftliche Auftragserteilung mit Plan 

oder Foto inkl. Angabe des betreffen-
den Schachts (Ein Situationsplan kann 
bei der Abteilung Bau und technische 
Dienste angefordert werden)

-  Name, Rechnungsadresse und Tele-
fonnummer der zuständigen Ansprech-
person

Kostenbeteiligung für Schächte von nor-
maler Grösse (inkl. Deponiegebühr):
-  Für gut zugängliche Schächte, welche 

weniger als 6 Meter vom Strassenrand 
entfernt sind: Fr. 90.–/Stk.

-  Für weniger gut zugängliche Schächte 
und Schächte, welche mehr als 6 Me-
ter vom Strassenrand entfernt sind: Fr. 
130.–/Stk.

Der Aufwand und die Preiskategorie wer-
den durch den Unternehmer bestimmt.
Der genaue Zeitraum der Reinigungsar-
beiten wird zu gegebenem Zeitpunkt im 
Anzeiger publiziert. Wir bitten die betrof-
fenen Grundeigentümer die Schächte für 
die Unternehmer freizuhalten.

Die Abteilung Bau und 
technische Dienste

 RÜEGGISBERG
Coronavirus-Pandemie / Hausliefer-
dienst
Geschätzte Einwohnerinnen und Ein-
wohner
Besten Dank, dass Sie in der Coronakrise 
den Weisungen des Bundesrates nach-
kommen. Bleiben Sie zuhause! Nur 
durch gemeinsames Handeln können wir 
die Krise bewältigen!
Die Lebensmittelläden vor Ort organi-
sieren zusammen mit der Gemeinde und 
dem Landfrauenverein Rüeggisberg einen 
Hauslieferdienst. Sie können Bestellun-
gen für den täglichen Bedarf (Lebensmit-
telbereich) vornehmen bei:
– «Üse Dorfmärit», Rüeggisberg, 

031 809 03 12
– LANDI Rüeggisberg, 031 809 04 52
– Metzgerei Schwander, Riggisberg, 

031 809 02 20
Die Ware wird durch den Landfrauen-
verein Rüeggisberg geliefert und vor die 
Türe gestellt. Die Ware wird per Post in 
Rechnung gestellt. Die Lieferung erfolgt 
unentgeltlich.
Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.rueggisberg.ch/de/aktuell/mittei-
lungen
 Der Gemeinderat

Schliessung der Gemeindeverwaltung
Die Büros der Gemeindeverwaltung Rüeg-
gisberg bleiben am Gründonnerstag, 
9. April 2020, nachmittags geschlossen.
Wir danken der Bevölkerung für das Ver-
ständnis und wünschen allen frohe Os-
tertage.

Die Gemeindeschreiberei

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Berger-Allenbach Kurt 
und Franziska, Haselmatt 2, 3088 Rüeg-
gisberg. 
Projektverfasser: movemanagement ag, 
Frau Kristin Koch, Freiburgstrasse 591, 
3172 Niederwangen.
Bauvorhaben: Sanierung Aussenanlagen 
zur Pferdehaltung (Pensionsstall), Ersatz 
von Einzäunungen, Abbau von Kunst-
stoff-Weidezelten, Aufstellen einer Wei-
dehütte.
Standort: Rüeggisberg, Haselmatt 2; 
Parzelle Nr. 605; Koordinaten 602.440 / 
185.185; Landwirtschaftszone.
Hauptmasse: gemäss Konzept und Plä-
nen.
Bauart und Baumaterialien: Holz, Akazi-
enpfähle, Metallrohre, Verbundsteine.
Gewässerschutzmassnahme: Versicke-
rung.
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Rüeggisberg
Auflage- und Einsprachefrist: 27. April 
2020.
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.
Rüeggisberg, 20. März 2020.
Namens der
 Gemeinde-Baupolizeibehörde:
 Gemeindeverwaltung Rüeggisberg

 RÜSCHEGG
Öffnungszeiten der Gemeindever-
waltung über Ostern 2020:
- Gründonnerstag, 9. April 2020 
  offen bis 16.00 Uhr
- Karfreitag, 10. April 2020
  ganzer Tag geschlossen
- Ostermontag, 13. April 2020
  ganzer Tag geschlossen
Ab Dienstag, 14. April 2020 gelten wieder 
die normalen Öffnungszeiten.

Gemeindeverwaltung Rüschegg
Der Gemeindeschreiber

Gemeinderatsinformationen Rüschegg 
März 2020
Präsidiales, Finanzen und Personal
Der Gemeinderat beschliesst:
• Nach erfolgter öffentlicher Stellenaus-
schreibung und durchgeführtem Evalua-
tionsverfahren Frau Marianne Zbinden, 
Rüschegg Heubach ab 01.05.2020 als 
neue AHV-Zweigstellenleiterin (20%) und 
Mitarbeiterin Finanzverwaltung (20%) an-
zustellen.
Infrastruktur
Der Gemeinderat beschliesst:
•  Die Strassenbauarbeiten für die Sanie-

rung der Suterhausstrasse gemäss Of-
ferte zum Preis von Fr. 74'738.40 (inkl. 
MwSt.) an die Frutiger AG aus Thun zu 
vergeben, welche das wirtschaftlich 
günstigste Angebot eingereicht hat.

•  Die Beschaffung eines zusätzlichen 
Info-Radar-Anzeigegerätes zum Preis 
von Fr. 5'640.80 bei der Stöcklin AG, 
bei welche bereits das erste Anzeige-
gerät geliefert hat und genehmigt den 
entsprechenden Nachkredit.

•  Beim Dorfzentrum Heubach die Installa-
tion von 2 Parkverbotstafeln und geneh-
migt einen Nachkredit von Fr. 1'650.00.

•  Einen Nachkredit von Fr. 7'000.00 für die 
Phase 1 der Schutzzonenausscheidung 
der Quellen bei der Wasserversorgung 
Eywald und vergibt den Auftrag für die 
Arbeiten der Phase 1 gemäss Offerte 
zum Preis von Fr. 7'000.00 an die Geober 
GmbH.

Der Gemeinderat ruft die Rüschegger Be-
völkerung zur aktiven Nachbarschaftshil-
fe in der aktuellen Pandemiesituation auf 
und dankt allen Bürgerinnen und Bürger 
für die strikte Einhaltung der vom Bun-
desrat verordneten Massnahmen. Aktuel-
le Angaben finden Sie auf der Homepage 
der Gemeinde: www.rueschegg.ch oder 
über das Telefon der Gemeindeverwal-
tung 031 738 70 70.

Der Gemeinderat

Häckseldienst
Am Donnerstag, 16. und Freitag, 17. Ap-
ril 2020 findet wieder eine Häckselaktion 
der Gemeinde Rüschegg statt. Diese wird 
durch die Gemeindewegmeister durch-
geführt.
Wenn Sie von dieser Dienstleistung der 
Gemeinde profitieren wollen, beachten 
Sie bitte folgende Punkte:
-  Sie telefonieren bis am Freitag, 10. Ap-

ril 2020 der Gemeindeverwaltung Rüs-
chegg, Tel. 031 738 70 70 und melden, 
dass Sie Häckselware haben.

-  Sie stellen das Material bis am Mitt-
woch, 15. April 2020 bereit; es muss 
für das Häckselfahrzeug gut erreichbar 
sein. Bitte beachten Sie, dass nur fri-
sches Material verarbeitet wird. Verrotte-
tes Grünmaterial und weiche Grünpflan-
zen werden nicht gehäckselt.

-  Um die Kosten dieser Dienstleistung zu 
senken, wird bei einer längeren Benut-
zung eine Gebühr erhoben: Die erste 

Viertelstunde ist gratis, für zusätzliche 
fünf Minuten zahlen Sie je Fr. 5.00

-  Das gehäckselte Material bleibt bei Ih-
nen. Es eignet sich ausgezeichnet als 
Kompostverbesserer, Torfersatz, Bo-
denbedecker etc.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen Herrn 
Peter Mohr, Bauverwaltung Rüschegg, 
unter der Nummer 031 738 70 73 gerne 
zur Verfügung.

Umweltkommission Rüschegg

Kehrichtabfuhr
Am Ostermontag, 13. April 2020 findet 
keine ordentliche Kehrichtabfuhr statt.
Die Kehrichtabfuhr wird verschoben auf: 
Dienstag, 14. April 2020. Wir bitten Sie 
den Kehricht am Abfuhrtag bis um 09.00 
Uhr an den bezeichneten Sammelplätzen 
bereitzustellen.
Bei einem früheren Deponieren besteht 
die Gefahr, dass Tiere die Säcke aufreis-
sen und eine grosse Unordnung verursa-
chen. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe.
Kleinsperrgut: Objekte oder Gebinde bis 
max. 1 m Länge und 0,50 m Durchmesser 
können mit einer Sperrgutmarke à Fr. 7.80 
versehen bis auf weiteres mit der ordent-
lichen Kehrichtabfuhr entsorgt werden.

Umweltkommission Rüschegg

Sperrgut- und Altmetallsammlung
Hirschhorn; Freitag, 3. April 2020, 14.00 
- 18.00 Uhr beim Schulhaus Hirschhorn
Heubach; Samstag, 4. April 2020, 08.00 
- 12.00 Uhr Mehrzweckgebäude Pfadern, 
Heubach
Aufgrund der aktuellen Situation mit 
dem Corona-Virus sind bei der Abgabe 
der Materialien zwingend die Hygie-
ne- und Abstandsvorschriften einzu-
halten.
An den genannten Tagen und Orten ste-
hen zwei verschiedene Mulden zwecks 
Entsorgung folgender Abfälle zur Verfü-
gung:
1 Grossmulde für Sperrgut: gebühren-
pflichtig -> pro kg Fr. –.40 (inkl. MwSt.)
1 Grossmulde für Altmetall: es werden 
keine Gebühren erhoben
Kühlschränke und Tiefkühltruhen sowie 
Pneus werden nicht angenommen. Die 
Entsorgungsaktion wird durch den Forst-
kommunalbetrieb durchgeführt.
Kleinsperrgut kann bis auf weiteres 
auch mit der ordentlichen Kehricht-
abfuhr entsorgt werden. Gebühren-
marken bitte nicht vergessen. Diese 
können bei der Gemeindeverwaltung 
Rüschegg zu Fr. 7.80 bezogen werden. 
Es findet pro Jahr nur noch eine Sperr-
gut- und Altmetallsammlung statt.

Umweltkommission Rüschegg

Bau- & Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller Riesen Hans, Gfell 362a 
3154 Rüschegg Heubach
Projektverfasser:  Trachsel Zeltner Ar-
chitekten AG, Pintelgasse 17, 3752 Wim-
mis
Bauvorhaben: Umbau best. Tauner-
haus und Umnutzung Ökonomieteil zu 
Wohnzwecken, Einbau Wärmepumpe
Standort: Gfell, 3154 Rüschegg Heubach
Parzelle Nr. 597 
Gebäude Nr. 360
Zone LWZ
Nachgesuchte Ausnahmebewilligun-
gen: RPG Art. 24d + RPV Art. 39; Bauvor-
haben ausserhalb des Baugebietes
Gewässerschutzmassnahmen:
Anschluss an ARA Kanalisationsleitung, 
Versickerung Dachwasser
Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Rüschegg, Hirsch-
horn 298a, 3153 Rüschegg Gambach
Auflage- & Einsprachefrist bis & mit:
4. Mai 2020
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen, ebenfalls 
allfällige Begehren um Lasten-ausgleich. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Be-
willigungsbehörde innert der Einsprache-
frist nicht angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 BauG). 

Rüschegg, 26. März 2020
Namens der Gemeinde-Baupolizeibehörde:

Bauverwaltung Rüschegg

SCHWARZENBURG
Gemeindeverwaltung - Öffnungszeiten 
Ostern 2020
Wir bitten die Bevölkerung um Kenntnis-
nahme, dass die Gemeindeverwaltung 
Schwarzenburg am Gründonnerstag, 
9. April 2020, ab 16.00 Uhr sowie am 
Karfreitag, 10. April 2020, und am Os-
tersamstag, 11. April 2020, geschlossen 
bleibt. 
Wir danken für Ihr Verständnis und wün-
schen frohe Ostern.

Gemeindeverwaltung Schwarzenburg

Nachbarschaftshilfe
Das Coronavirus kann für Personen ab 65 
und für alle mit einer Vorerkrankung ge-
fährlich sein. Das BAG empfiehlt deshalb 
Menschen, die zur Risikogruppe gehören, 
das Haus nur im Notfall zu verlassen und 
den Kontakt zu Mitmenschen möglichst zu 
vermeiden. In dieser Situation braucht es 
Solidarität. Das Projekt Nachbarschafts-
hilfe vernetzt SchwarzenburgerInnen, die 
auf Unterstützung angewiesen sind, mit 
all jenen, die gerne und unentgeltlich ihre 
Hilfe anbieten. 

14. April 2020, bei der Gemeindeverwal-
tung Kaufdorf auf dort zu beziehendem 
amtlichem Formular einzureichen.

Der Gemeindeverwalter

Allgemeinverfügung zum Anpflanzen 
und Zurückschneiden von Bäumen, 
Grünhecken, Sträuchern und land-
wirtschaftlichen Kulturen entlang von 
öffentlichen Strassen; Einfriedungen.
Die Eigentümerinnen und Eigentümer von 
Privatparzellen sowie Strassenanstösse-
rinnen und –anstösser werden ersucht, 
bezüglich Bepflanzungen und Einfriedun-
gen an öffentlichen Strassen folgende Be-
stimmungen zu beachten:
Bäume, Sträucher und Anpflanzungen,
-  die zu nahe an Strassen stehen,
-  die in den Strassenraum und Gehwege 

hineinragen,
-  die Signalisationen und Strassenbe-

leuchtungen abdecken oder mangelnde 
Übersicht bei Strassenverzweigungen 
verursachen,

gefährden die Verkehrsteilnehmenden. 
Spezielle Gefahr besteht für Kinder und 
Erwachsene, die aus verdeckten Stand-
orten unvermittelt auf die Strasse treten. 
Zusätzlich werde die Strassenunterhalts- 
und Reinigungsarbeiten erschwert oder 
verunmöglicht.
Zur Verhinderung von Verkehrs- und sons-
tigen Gefährdungen schreibt das kanto-
nale Strassenrecht unter anderem vor (vgl. 
Strassengesetz Artikel 73 Absatz 1, Arti-
kel 74 Buchstabe b, Artikel 83, Artikel 84 
Absatz 2, Artikel 93; Strassenverordnung 
Artikel 57):
a)  Bäume, Hecken, Sträucher und derglei-

chen bis zu einer Höhe von 1.20 m müs-
sen seitlich einen Abstand von mindes-
tens 50 cm zum Fahrbahnrad haben.

b)  Überhängende Äste dürfen nicht in 
den über der Strasse freizuhaltenden 
Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; 
über Fuss-, Geh- und Radwegen muss 
in der Regel eine Höhe von 2.50 m frei-
gehalten werden. Diese Höhen müssen 
insbesondere auch bei Schneelast ein-
gehalten werden.

c)  Die Wirkung von Strassenbeleuchtun-
gen darf nicht beeinträchtigt werden.

d)  Signalisationen und Verkehrsspiegel 
müssen von allen Strassenseiten gut 
sichtbar bleiben.

An unübersichtlichen Strassenstel-
len dürfen Einfriedungen und Zäune die 
Fahrbahn um höchstens 60 cm überra-
gen. Für die nicht hochstämmigen Bäu-
me, Hecken, Sträucher, landwirtschaftli-
che Kulturen und dergleichen gelten die 
Vorschriften über Einfriedungen. Danach 
müssen solche Pflanzen bis zu einer Höhe 
von 1.20 m einen Strassenabstand von 
50 cm ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie 
höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe 
zurückversetzt werden. Der Geltungsbe-
reich erstreckt sich auch auf bestehende 
Pflanzen.
Gestützt auf die oben genannten gesetzli-
chen Vorgaben verfügt die Bauverwaltung 
Kaufdorf mittels Allgemeinverfügung wie 
folgt:
Die Strassenanstösserinnen und – anstös-
ser sind angewiesen, die Äste und andere 
Bepflanzungen alljährlich bis zum 31. Mai 
und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls er-
neut auf das vorgeschriebene Lichtmass 
zurückzuschneiden. An unübersichtlichen 
Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken, 
Sträucher, gärtnerische und landwirt-
schaftliche Kulturen (z.B. Mais) in einem 
genügend grossen Abstand gegenüber 
der Fahrban anzupflanzen, damit sie nicht 
zurückgeschnitten bzw. vorzeitig gemäht 
werden müssen.
Sämtliche Kosten sind durch den jeweili-
gen Grundeigentümer zu tragen.
Die Eröffnung der Verfügung erfolgt ge-
mäss VRPG, Art. 52, Abs. 2 ohne Be-
gründung durch amtliche Publikation im 
Anzeiger Gürbetal, Längenberg, Schwar-
zenburgerland.
Rechtmittelbelehrung gemäss Verwal-
tungsrechtspflegegesetz (VRPG) des 
Kanton Bern.
Die Beschwerde ist innert 30 Tagen seit 
der Veröffentlichung unter Beachtung der 
Formvorschriften beim Regierungsstat-
thalteramt Bern-Mittelland Poststrasse 
25, 3071 Ostermundigen, zu erheben. 
Parteieingaben sind in Amtssprache ein-
zureichen und müssen einen Antrag, die 
Angabe von Tatsachen und Beweismit-
teln, eine Begründung sowie eine Unter-
schrift enthalten; greifbare Beweismittel 
sind beizulegen. 

Allgemeines zum Kehricht und Grün-
gut aus Privathaushalten
– Im privaten Haushalt sollen Abfälle wie 

Masken, Taschentücher, Hygieneartikel 
und Papierhandtücher unmittelbar nach 
Gebrauch in Plastiksäcken gesammelt 
werden.

– Diese Plastiksäcke werden ohne zu-
sammenpressen verknotet und in Ab-
falleimern mit Deckel gesammelt. Die 
Abfalleimer sind mit dem Abfallsack der 
Gemeinde ausgestattet.

– Die zugebundenen Abfallsäcke der Ge-
meinde werden wie üblich als Hauskeh-
richt entsorgt.

– In Haushalten, in denen erkrankte oder 
unter Quarantäne stehende Personen 
leben, soll zudem auf die Abfalltren-
nung verzichtet werden, d.h. auch die 
ansonsten separat gesammelten Ab-
fälle wie PET-Getränkeflaschen, Alu-
dosen, Altpapier etc. sollen mit dem 
normalen Kehricht entsorgt werden. 
(ausschliessen von Infektionsgefahr). 
Ebenfalls sollen keine Abfälle in die 
Grüngutsammlung oder in den Kom-
post gegeben werden, sondern sie sind 
auch mit dem Kehricht zu entsorgen.

– Sammelstellen nur aufsuchen, wenn es 
unbedingt notwendig ist. 

– Nicht verderbliche und saubere Abfälle 
für die Separatsammlung sollen mög-
lichst zuhause gelagert werden.

– Die Abfallverbrennung im Garten oder 
in Cheminées ist auch in der aktuellen 
Situation verboten.

Wir bedanken uns bei der Bevölkerung für 
die Mithilfe und Einhaltung der oben ge-
nannten Weisungen für die Risikominimie-
rung. Bei Fragen wenden Sie sich an die 
 Abteilung Bau der 
 Einwohnergemeinde Belp 
 (031 818 22 30 / bauabteilung@belp.ch)

GUGGISBERG
Strassensanierung Riedacker - Zollhaus
Voraussichtliche Sperrung
Wegen Fertigstellung Instandsetzungs-
arbeiten (Belagseinbau), ist das Heine-
liviadukt (ab Abzweiger Martisgräbli bis 
Heineli 530) vom Dienstag, 14. April bis 
und mit Mittwoch, 20. Mai 2020, für 
sämtlichen Verkehr gesperrt.
Hinweise: 
Je nach Witterung können sich die Ter-
mine verschieben. Die Bauleitung obliegt 
dem Ingenieurbüro Bächtold & Moor AG. 
Die Arbeiten werden mit der beauftrag-
ten Bauunternehmung speditiv ausge-
führt und die Störungen auf ein Minimum 
reduziert.

Guggisberg, im April 2020
Gemeinderat Guggisberg

 KAUFDORF
Verschiebung Kehrichtabfuhr
Die Kehrichtabfuhr von Karfreitag, 
10. April 2020 wird auf Donnerstag, 9. April 
2020 verschoben. Wir bitten die Bevölke-
rung um Kenntnisnahme.

Bauverwaltung Kaufdorf

Ergänzungswahl Bildungskommission 
Legislatur 2020 - 2023
Gestützt auf Art. 51 des Organisations-
reglementes der Gemeinde Kaufdorf 
(OgR) und weil an der Gemeindever-
sammlung vom 3. Dezember 2019 ein Sitz 
der Bildungskommission nicht besetzt 
werden konnte, erfolgt für die Legislatur 
2020 – 2023 an der Gemeindeversamm-
lung vom 2. Juni 2020 für diesen Sitz der 
Bildungskommission eine Ergänzungs-
wahl. Gemäss OgR Art. 54 sind vorzuneh-
mende Wahlen spätestens zwei Monate 
vor dem Wahltermin zu veröffentlichen. 
Mindestens zehn Stimmberechtigte kön-
nen innert 30 Tagen seit dem erstmaligen 
Erscheinen dieser Publikation gemeinsam 
Wahlvorschläge unterbreiten. Nach Ab-
schluss des Vorschlagsverfahrens gibt 
der Gemeindeverwalter die eingegange-
nen gültigen Wahlvorschläge zusammen 
mit der Einberufung der Versammlung öf-
fentlich bekannt. Wenn für Gemeinderat 
oder Kommissionen weniger Kandidatin-
nen oder Kandidaten vorgeschlagen wer-
den, als Sitze zu vergeben sind, können 
an der Gemeindeversammlung weitere 
Vorschläge gemacht werden. Wahlvor-
schläge sind bis spätestens Dienstag, 
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STELLENMARKT 

Infolge Mutterschaft suchen wir für unseren Standort in  
Riggisberg (25 Autominuten von Bern und Thun) per 1.6.2020 
oder nach Vereinbarung eine/n

Sachbearbeiter/in Notariat 
80 – 100 %

Ihre Aufgaben:
- selbständige Betreuung von Notariatsgeschäften aller Art
- allgemeine Sekretariatsarbeiten
- Mitarbeit Kundenempfang und Telefondienst

Was wir bieten:
- Festanstellung in kleinem, aufgestelltem Team
- moderner Arbeitsplatz und angenehmes Betriebsklima
- abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben
- Möglichkeit zur Weiterbildung
- Gratis-Parkplätze

Was Sie bieten:
-  abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise 

Branche Notariat
- idealerweise einige Jahre Berufserfahrung im Notariat
- selbständige, exakte und zuverlässige Arbeitsweise
- Stilsicherheit in deutscher Sprache und Korrespondenz
- gute EDV-Kenntnisse (Outlook, Word, Excel)
- Freude an Kundenkontakt

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Bitte senden Sie Ihre voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail oder Post an:

Augsburger Deutsch & Partner
Frau Daniela Wenger
Gurnigelstrasse 1
3132 Riggisberg
Tel. 031 809 00 02
daniela.wenger@ad-p.ch 051080J

Wir suchen Verstärkung:

Sanitärmonteur EFZ
+ Heizungsmonteur EFZ

und Tankrevisor
Teil,-und Vollzeit möglich

Für die Region Schwarzenburg
Wir machen Um,-und Neubauten

Sind Sie motiviert und 
deutschsprachig dann Bewerben 

Sie sich schriftlich:

Binggeli AG Milken

z. H. Frau J. Binggeli Baeriswyl,

Dorf 25, 3157 Milken

bei Schwarzenburg/St. Antoni

Umschulung, 
Ausbildungsabbruch? 
Hier geht der Weg weiter!  

KV Handelsschule EFZ verkürzt

Erwerben Sie den Abschluss als Kauffrau / Kaufmann EFZ 
mit der KV Handelsschule verkürzt. 

Wir bieten Ihnen einen unkomplizierten Einstieg.

Anna Kleiner 
Leiterin KV Handelsschule EFZ und 10. Schuljahr
+41 (0)31 380 30 67, anna.kleiner@wksbern.ch

20.03.15_Inserate-Private-Handelsschule_AnzeigerBern_114x73.indd   3 15.03.20   17:06

Wir suchen dich!!!

Macht es dir Spass zu Handwerken?
Dann ist der Beruf als

Elektroinstallateur/-in EFZ/
Montage-Elektriker/-in EFZ
perfekt für dich.
Zögere nicht und bewirb dich jetzt.
Weitere Infos auf www.erti.ch

Papiermühlestrasse 11
3013 Bern
Telefon 031 332 18 18
E-Mail bewerbung@erti.ch

Offene Stelle zu besetzen:

Land- oder Baumaschinenmechaniker
(auch Lastwagen-, Motorgeräte- oder Automechaniker)

oder einen 

Allrounder mit mechanischen Kenntnissen
Die Stelle beinhaltet Montage von neuen Raupenkippern, Demogeräte 
bereitstellen sowie Service- und Reparaturarbeiten an Baumaschinen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

RUFENERKIPPER AG · Scheitermattweg 1 · 3638 Blumenstein · 033 356 32 43

WOHNUNGEN  
LIEGENSCHAFTEN

ZU VERMIETEN ZU VERKAUFEN

048192J

Zu vermieten in Belp im Grünen an 
naturverbundene Familie, per 1. Sep-
tember 2020 oder nach Vereinbarung

5 – 6 Zimmer-Wohnung
an ruhiger, sehr sonniger Lage. Für 
Kleinkinder sehr geeignet. Der grosse 
Garten mit Bergsicht steht allen zur 
Verfügung, Kellerabteil und Garage. ÖV 
erreichbar in ca 12. Min zu Fuss, Miete 
CHF 1900 inkl. Garage + NK-Akonto 
CHF 350.–

Weitere Auskunft: 079 333 11 66 05
10

79
J

 

WIR ZÜGELN SIE
� Umzüge � Räumungen � Lagerungen

� Möbeltransporte � Reinigungen

F. Kammermann
031 951 05 27

685378D

13
81

21
D

 

 
 

Wir haben laufend freie Wohnungen an 
der Belpbergstrasse 51/53 und am 
Ahornweg 2/4 
 

1½–Zimmer-Wohnung 
Mietzins ab mtl. CHF 1'320.- inkl. HK/NK 

 

2½–Zimmer-Wohnungen 
Mietzins ab mtl. CHF 1'550.- inkl. HK/NK 
 

3½–Zimmer-Wohnung 
Mietzins ab mtl. CHF 1'820.- inkl. HK/NK 
 

Bestens auch für Senioren geeignet. 
 

Personen mit begrenzten Einkommens- 
und Vermögensverhältnissen haben 
Anspruch auf eine Zusatzverbilligung. 
 

Grosszügige, lichtdurchflutete Grund-
risse, Parkettboden, Lift, Balkon. 
Bushaltestelle direkt vor dem Haus. 
Restaurant in nächster Nähe.  
 

Weitere Auskünfte und detaillierte 
Unterlagen erhalten Sie gerne bei: 

 

i r m immobilien ag 
Thunstrasse 64 
3110 Münsingen 
031 311 11 32* 

Zu vermieten in Milken: Sonnige 

3½ Zimmer- 
Parterrewohnung 

mit Garten, Sitzplatz, Keller, 
Garage. Richtpreis inkl. Heizung 
und Garage Fr. 1320.–  
Bezugsbereit ab 1. Juli.  
Besichtigung nach Vereinbarung 
Tel. 079 653 59 16 oder 079 339 44 63

Zu vermieten an der Milkenstrasse  
in Schwarzenburg:  
Neuere, sonnige, sehr schöne

4½ Zimmerwohnung 
mit Balkon, Keller und Garage.  
Richtpreis inkl. Heizung und  
Garage Fr. 1770.– 
Bezugsbereit ab 1. Juni. 
Besichtigung nach Vereinbarung 
Tel. 079 653 59 16 oder 079 339 44 63

Zu vermieten in Schwarzenburg

Ab 1. Juni 2020

2 ½- Zimmerwohnung 

in 3-Familienhaus, Hochparterre, 
8 Gehmin. zum Bahnhof
Mtl. Mietzins Fr. 1‘150.- inkl. NK.
Keine Haustiere, Tel. 031 731 08 56

Zu vermieten oder zu verkaufen 
per 1. Juli

4 Zimmer-DEFH in Lanzenhäusern, 
ca. 15 Min. von Schwarzenburg und 
Köniz entfernt. 3 Etagen, grosse 
Terrasse, Carpot. Das Haus steht in 
der Landwirtschaftszone mit einma-
liger Aussicht bis in den Jura. 
Auch als Ferienwohnung geeignet. 
Miete CHF 1‘740.- Dokumentation 
auf www.immothun.ch. 
Tel. 079 757 94 45

IMMOBILIEN TREUHAND AG

Wir verkaufen  
Ihre Liegenschaft  
zu Sonder- 
konditionen

Hanspeter Bigler
Mobile 079 651 99 11 
info@bigler-immobilien.ch
bigler-immobilien.ch

1,5%

56
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Bau- + Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Mode Seematter, Patrick 
Seematter, Dorfstrasse 26, Postfach 91, 
3714 Frutigen
Bauvorhaben: Anbau/Erweiterung Ver-
kaufsladen
Standort: Parz.-Nr. 2657, Bernstrasse 5, 
3150 Schwarzenburg Zone: WA3
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Schmutzwasser: Anschluss an Ge-
meindekanalisation/ARA best. 
Meteorwasser: Das Oberflächenwasser 
wird in die Regenabwasserleitung einge-
leitet.
Auflageort und Einsprachestelle: Die Auf-
lageakten können bei der Bauverwaltung, 
Freiburgstrasse 8, 3150 Schwarzenburg, 
nach telefonischer Voranmeldung un-
ter 031 734 00 50 eingesehen werden.
Auflage- und Einsprachefrist bis: 27. Ap-
ril 2020
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist bei der Bauverwal-tung, 
Freiburgstrasse 8, 3150 Schwarzenburg 
einzureichen, ebenfalls allfällige Begehren 
um Lastenausgleich (im Doppel).
Bei allfälligen Kollektiveinsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. 
Fehlt diese Angabe bei Kollektiveinspra-
chen, gilt die erstunterzeichnete Person 
als Vertretung (Art. 35b BauG).

Schwarzenburg, 23. März 2020
Die Bauverwaltung

 THURNEN
Abfuhr Strauchschnittmaterial 
Die Abfuhr des Strauchschnittmaterials 
findet am Dienstag, 07. April 2020 für das 
ganze Gemeindegebiet statt.
Der Strauch- und Baumschnitt muss bis 
8 Uhr gebündelt am Strassenrand gut 
sichtbar bereitgestellt werden. Länge bis 
2 Meter, Astdicke bis 10 cm, keine dicken 
Bünde, da sie sonst zu schwer werden. Ein 
Bündel (max. 2 m Länge und Ø 50 cm) ist 
mit einer roten 35 l Kehrichtmarke zu ver-
sehen. Die Gemeinde bringt das Schnitt-
gut in die professionelle Kompostieranla-
ge in Gurzelen zu Verwertung. Damit steht 
Ihnen kein Häcksel mehr zur Verfügung. 
Auskünfte erteilt im übrigen der Wegmeis-
ter, Natel 079 778 62 85
 Die Strassen- und 
 Umweltkommission Thurnen

Kehrrichtabfuhr über die Ostern
Die Kehrichtabfuhr vom Karfreitag, 
10. April 2020 wird auf Gründonnerstag, 
9. April 2020 verschoben.
 Gemeindeverwaltung Thurnen

 TOFFEN
Abfallwesen; Änderungen per 1.7.2020 
Umstellung auf gewichtsabhängige Ge-
bühr für Gewerbe- und Grüngutcontainer
Die Entsorgungsgebühr für Gewerbe- 
und Grüngutcontainer wird ab 1.7.2020 
nach Gewicht verrechnet. Der in den 
Containern lose (ohne Gebührensäcke) 
bereitgestellte Gewerbekehricht sowie 
das Grüngut wird ab 1.7.2020 bei jeder 
Leerung gewogen. Die Container wer-
den hierfür mit einem Transponder (Wä-
gechip) ausgestattet. Die Kosten für die 
Lieferung und Montage der Transponder 
sind durch die Eigentümerinnen und Ei-
gentümer zu tragen. Für die Ausrüstung 
eines bestehenden Containers betragen 
diese Fr. 30.– (Zweiradcontainer) oder 
Fr. 50.– (Vierradcontainer). Weiter gibt 
es eine Containeraktion für Fr. 105.– für 
einen Standard Container 240 Liter inkl. 
Transponder. Alle Preise inkl. MwSt.
Für die Anmeldung bzw. Bestellung ver-
weisen wir Sie auf das Anmeldeformular 
auf unserer Homepage www.toffen.ch un-
ter der Rubrik «Aktuelles». Das Formular 
kann ebenfalls bei der Gemeindeverwal-
tung Toffen bezogen werden. Formulare 
sind bis am 17.4.2020 an die Zaugg AG 
(Belp) einzusenden. Die Montagen erfol-
gen voraussichtlich ab Ende April 2020. 
Bei Fragen steht Ihnen die Bauverwaltung 
Toffen zur Verfügung.
Danke für die Kenntnisnahme.
 Die Bauverwaltung

Coronavirus – Aufruf an die Bevölkerung
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner
Die Welt ist in einem Ausnahmezustand. 
Bitte halten Sie sich unbedingt an die Wei-
sungen des Bundesrates. Bleiben Sie zu 
Hause.
Die Situation ist für alle schwierig. Sie sind 
aber nicht alleine! Benötigen Sie Hilfe? Sie 
erreichen die Gemeindeschreiberin (Ko-
ordinatorin) unter christine.pulfer_brand@
toffen.ch oder unter 031 818 57 51. Die 
kommunale Website (www.toffen.ch) wird 
laufend aktualisiert.
Wir wünschen Ihnen von Herzen alles 
Gute. Bleiben Sie gesund!

GEMEINDERAT TOFFEN

 WALD
Coronavirus; Information Gemeinde
Die Schalter der Gemeindeverwaltung 
bleiben ab sofort bis auf weiteres ge-
schlossen. Daher bitten wir Sie, wenn 

möglich, alle Geschäfte usw., welche 
Sie mit der Gemeindeverwaltung tätigen 
müssen, via Tel. 031 810 60 70 / E-Mail: 
gemeinde@wald-be.ch abzuwickeln. 
Sollten Sie einen persönlichen Kontakt 
benötigen, bitten wir Sie, sich vorgängig 
telefonisch unter voraufgeführter Telefon-
nummer zu melden. Für Ihr Verständnis 
danken wir bestens.
Nachbarschaftshilfe
Ältere Menschen und solche mit Vorer-
krankungen gehören zur Risikogruppe. 
Sie müssen besonders geschützt werden 
und sollten soziale Kontakte möglichst 
einschränken. Grosseltern sollten des-
halb keine Kinder mehr hüten. Dies kann 
bei berufstätigen Eltern zu organisatori-
schen Problemen führen. Falls Sie Kapa-
zitäten haben und nicht zur Risikogruppe 
gehören, können Sie im Bekanntenkreis 
und der Nachbarschaft Hilfe anbieten. 
Zum Beispiel Kinder hüten und Einkäu-
fe tätigen. Vermeiden Sie jedoch grosse 
Kinderscharen! Gehören Sie zu der Risi-
kogruppe und benötigen Hilfe? Fragen Sie 
Ihre Nachbarn oder Bekannten um Unter-
stützung. Melden Sie sich doch unter 031 
810 60 76 oder gemeinde@wald-be.ch, 
wenn Sie Hilfe brauchen oder anbieten 
wollen. Wir versuchen zu vermitteln.
Kehrichtabfuhr und Grüngutsammlung
Die Sammlung von Kehricht und Grün-
gut aus Privathaushalten soll weiterhin 
gewährleistet sein. In Haushalten, in de-
nen erkrankte oder unter Quarantäne ste-
hende Personen leben, wird empfohlen, 
auf die Abfalltrennung zu verzichten. D.h. 
auch die ansonsten separat gesammel-
ten Abfälle, wie PET-Getränkeflaschen, 
Aludosen, Altpapier etc. sollen mit dem 
normalen Kehricht entsorgt werden (aus-
schliessen von Infektionsgefahr). Eben-
falls sollen keine Abfälle in die Grüngut-
sammlung oder in den Kompost gegeben 
werden, sondern sie sind auch mit dem 
Kehricht zu entsorgen. Bitte suchen 
Sie die Sammelstellen nur auf, wenn es 
unbedingt notwendig ist. Nicht verderb-
liche und saubere Abfälle für die Sepa-
ratsammlung sollen möglichst zuhause 
gelagert werden. 
 Gemeindeverwaltung Wald

Öffnungszeiten der Gemeindeverwal-
tung über Ostern
Die Gemeindeverwaltung bleibt am Don-
nerstag, 9. April 2020 ab 16 Uhr am Frei-
tag, 10. April 2020 sowie am Montag, 
13. April 2020 den ganzen Tag geschlos-
sen. Gerne sind wir ab Dienstag, 14. April 
2020 wieder für Sie da. 
 Gemeindeverwaltung Wald

Verschiebung Kehrichtabfuhr vom 
Karfreitag
Die Kehrichtabfuhr vom Karfreitag fällt 
aus und wird auf Donnerstag, 9. April 
2020, ab 07 Uhr vorverschoben.
 Bau- und Betriebskommission Wald

Kiesbezüge durch Private
Die Grube Tann ist für Kiesbezüge durch 
Private geöffnet am:
Dienstag, 21. April 2020 und Mittwoch, 
22. April 2020 jeweils von 7.30 – 11.30 
Uhr und 13 – 16.30 Uhr
Die Kiesabgabe wird durch die Gemeinde 
Köniz organisiert. Der Preis pro m3 beträgt 
Fr. 30.–.
 Bau- und Betriebskommission Wald

KIRCHGEMEINDEN

Kirchgemeinde Bern und Umgebung

Römisch-katholische Gesamtkirchge-
meinde Bern und Umgebung
Der Kleine Kirchenrat hat mit Beschluss 
vom 26. März 2022 1 Million Franken für 
die Umsetzung des Projekts «Hilfspaket 
Corona-Krise: Die katholische Kirche 
Bern engagiert sich» genehmigt.

Bern, 30. März 2020
Leitung Verwaltung: Alexander Stüssi

KIRCHLICHE ANLÄSSE

Evangelisch-reformierte Landeskirche

Seid wachsam! Steht im Glauben fest! Seid 
mutig und stark! Alles, was ihr tut, soll von 
der Liebe bestimmt sein.

1. Korinther 16, 13 und 14 

B e l p - B e l p b e r g - To f f e n

Wir sind und bleiben für SIE da!
Alle unsere Angebote, auch die Gottes-
dienste, können laut behördlicher Wei-
sung nicht durchgeführt werden. 
Besuche können wir keine anbieten – doch 
Telefongespräche sind weiterhin möglich. 
Rufen Sie eine Person aus unserem Pfarr-
team oder der Sozialdiakonie an. Wir wün-
schen uns ALLEN gute Gesundheit!
Das Team der Kirchgemeinde Belp-Bel-
pberg-Toffen
Aktion Brot für alle - Brot zum Teilen: 
Auch dieses Jahr kann das Brot zum Tei-
len während der Fastenzeit in folgenden 
Bäckereien gekauft werden: Bäckerei 
Fahrni und Holzofenbäckerei Steinbach 
in Belp. Pro Brot fliessen 50 Rappen in 
die Projektarbeit der Aktion Brot für alle 
– Fastenopfer.

Sekretariat: Dorfstrasse 34, 3123 Belp, 
Telefon 031 819 43 31, www.refbelp.ch

G e r z e n s e e

Gottesdienste und Veranstaltungen fin-
den bis auf Weiteres nicht statt. Pfrn. Lea 
Scherler geht ab sofort in einem Blog still 
und laut ihren Gedanken nach: www.still-
undlaut.blogspot.com
Unter dem Motto «Gemeinsam Sorge 
tragen» nehmen wir die bestehenden Ge-
fahren ernst und sind für Sie da! Pfrn. Lea 
Scherler (031 781 39 69) und Hans-Martin 
Kaiser, Sprecher des Kirchgemeinderates 
(031 781 25 33) beantworten gerne Ihre 
Fragen. Pfrn. Lea Scherler ist für seelsor-
gerische Notfälle erreichbar.
Weitere Angaben: www.kirchegerzen-
see.ch oder in der Zeitung «reformiert».

G u g g i s b e r g 

Nach den Vorgaben des Bundesrats wur-
de an einem Treffen der Kirchgemeinderäte 
Guggisberg, Rüschegg und Schwarzenburg 
am 13.3.2020 entschieden, Gottesdienste 
und weitere kirchliche Anlässe grund-
sätzlich bis Ende April 2020 abzusagen 
(ausgenommen sind Trauerfeiern, und nach 
Absprache Taufen und Trauungen). 
Die Vorgaben der Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn werden in jedem 
Fall eingehalten und bei Änderungen 
laufend angepasst.
Der April-Mittagstisch und der Höck in San-
gernboden finden nicht statt, ebenso wird 
keine Osterfeier durchgeführt.
Notfallnummern für seelsorgerliche 
Anliegen: 033 354 31 71 / 079 609 46 62 
(Pfarrer Andreas Schiffmann)
Weitere Infos: Gemeindeseite «reformiert.» / 
www.ref-guggisberg.ch

K i r c h d o r f

Alle gemeinsamen Anlässe fallen aus
– als Zeichen der Zusammengehörigkeit 
lassen wir zu den üblichen Gottesdienst-
zeiten die Kirchenglocken läuten.
Besinnliche Momente in der Kirche 
Kirchdorf: Die Kirche bleibt offen und lädt 
ein zum Verweilen, zur Stille und Gebet; 
es besteht die Möglichkeit ein Schwimm-
kerzli anzuzünden. Bitte beachten Sie den 
Sicherheitsabstand und die Hygienevor-
schriften. Es dürfen sich nicht mehr als 
5 Personen in der Kirche aufhalten. Wir 
vertrauen auf Ihre Eigenverantwortung. 
Das Kirchgemeindehaus Uttigen muss 
geschlossen bleiben. Wir wünschen allen 
gute Gesundheit und Gottes Schutz und 
Segen. 
Bis Ostern werden jeweils am Mittwoch 
von 19 bis 21 Uhr in der Kirche Kirchdorf 
einige Kerzen brennen zum Verweilen, Stil-
le zu geniessen, zum persönlichen Gebet; 
im Hintergrund ist leiser Taizé-Gesang zu 
hören.
Online-Gottesdienste: Wir werden ver-
suchen, die Ostergottesdienste online zu 
gestalten. Ein Probedurchlauf startet am 
Palmsonntag, 5. April, 10 Uhr. Weitere In-
formationen finden Sie auf unserer home-
page am 5. April auf www.kirchdorf.ch.
Für seelsorgerische Anliegen stehen Ih-
nen unsere Pfarrpersonen Samuel Glauser 
(031 781 01 73) und Véronique Ott (033 345 
13 05) sowie unsere Mitarbeiterin Sozial-
diakonie Christina Campolongo (079 778 
98 53) selbstverständlich jederzeit gerne 
zur Verfügung.
Weitere Anlässe: www.kirchdorf.ch

R i g g i s b e r g

Keine Anlässe in der Kirche und in der 
Kirchgemeinde bis Sonntag, 19. April
Wir informieren Sie laufend über die wei-
tere Entwicklung. Die Entscheidungen des 
Bundesamts für Gesundheit (BAG) sind für 
uns massgebend.
Karwoche und Ostern
Im Hinblick auf Ostern haben möchten wir 
auf verschiedene Projekte hinweisen:
1. Aktion «Passionslicht»
Um ein Zeichen der Hoffnung und der 
Verbundenheit zu setzen, rufen wir alle 
Menschen auf, jeweils donnerstags um 
20 Uhr eine Kerze anzuzünden, sie sicht-
bar vor dem Fenster zu platzieren. Wer 
damit vertraut ist, kann ein Gebet für die 
am Virus Erkrankten und ihre Angehörigen 
sprechen, für die im Gesundheitswesen 
Tätigen und für alle Menschen, die ange-
sichts der aktuellen Lage zu vereinsamen 
drohen. Alle Beteiligten setzen damit ein 
sichtbares Zeichen, in dieser Zeit der Be-
drohung füreinander sorgen zu wollen.
2. Aktion «Osterläuten»
Ein schweizweites und ökumenisches Os-
terläuten soll trotz der räumlichen Distanz 
untereinander Gemeinschaft erfahrbar 
machen und die wechselseitige Sorge 
füreinander bestätigen.
Wir lassen die Glocken läuten
-  am Gründonnerstagabend, 9. April, um 

20 Uhr (d.h. zeitgleich mit dem Passions-
licht) sowie

-  am Ostersonntag, 12. April, um 10 Uhr.
3. Aktion «Osterhilfe»
Die Schwierigkeiten und Einschränkungen, 
die das Corona-Virus unseren Lebensge-
wohnheiten und unserem Gemeinschafts-
leben auferlegt, dürfen nicht dazu führen, 
dass wir darüber die Leiden an anderen 
Orten der Welt aus dem Blick verlieren. 
Die Sorge füreinander macht uns aufmerk-
sam für die Leiden der anderen. Wir teilen 

das österliche Licht der Hoffnung mit allen 
Menschen, deren Leib und Leben bedroht 
sind. Wir denken an die Zehntausenden 
von Flüchtlingen aus dem Krieg in Sy-
rien, die entweder an der griechisch-tür-
kischen Grenze (Lesbos) oder bereits an 
der syrisch-türkischen Grenze (im Norden 
Syriens) aufgehalten werden und unter 
entsetzlichen humanitären Bedingungen 
ausharren müssen, die sich durch das 
Auftreten des Corona-Virus in der Region 
nochmals verschärft haben.
Hilfswerk der evangelischen Kirchen 
Schweiz (HEKS), Seminarstrasse 28, 
8042 Zürich
Spendenkonto: PC 80-1115-1 / IBAN: 
CH37 0900 0000 8000 1115 1
Steuerbefreiungsnummer: 
CHE-111.751.619
Soforthilfe Corona-Pandemie
Seelsorge-Hotlines
Fällt Ihnen die Decke auf den Kopf? Haben 
Sie das Bedürfnis zu reden? Haben Sie 
Fragen oder Sorgen? Wir sind für Sie da 
– egal welcher Konfession oder welchem 
Glauben Sie angehören!
Pfarramt I Daniel Winkler: 031 802 04 49, 
079 753 27 18, dawi@bluewin.ch
Pfarramt II Magdalena Stöckli: 031 802 09 
82, 079 387 36 86, magdalena.stoeckli@
gmx.ch
Osterpredigt
Möchten Sie die Osterpredigt lesen? Sie 
können sie gerne telefonisch oder via Kurz-
nachricht (Mail/SMS) bei uns bestellen. Wir 
schicken sie Ihnen gerne in Papierform zu.
Homepage: www.kirche-riggisberg.ch 

R ü e g g i s b e r g 

In der evangelisch-reformierten Kirchge-
meinde Rüeggisberg finden wegen der 
Corona-Epidemie zur Zeit keine An-
lässe statt! Wir sind aber trotzdem für 
Sie da, telefonisch (031 809 03 22) und 
persönlich, insbesondere in Notfällen (To-
desfälle, Seelsorge). Beerdigungen wer-
den grundsätzlich durchgeführt! Auch 
bleibt die Kirche für individuelle besinn-
liche Momente für Sie geöffnet. Wir wün-
schen Ihnen alles Gute und Gottes Segen! 
«Gott stärkt mich mit Kraft und weist 
mir den rechten Weg.» (2 Sam 22,33)

R ü s c h e g g

Nach den Vorgaben des Bundesrats wur-
de entschieden, Gottesdienste und wei-
tere kirchliche Anlässe grundsätzlich 
bis Ende April 2020 abzusagen (ausge-
nommen sind Trauerfeiern). 
Die Vorgaben der Reformierten Kir-
chen Bern-Jura-Solothurn werden in 
jedem Fall eingehalten und bei Ände-
rungen laufend angepasst.
Ein offenes Ohr hat jederzeit das Pfarramt 
031 738 81 06
Weitere Angaben unter: 
www.kirche-rueschegg.ch

S c h w a r z e n b u r g

Anstelle des ausgefallenen Ostergottes-
dienstes haben wir für Sie mit Blasmu-
sikern einen musikalischen Ostermor-
gengruß organisiert, der an verschieden 
Orten zum Teil gleichzeitig ertönen wird: 
10:00 bei der Kirche Albligen; 10:00 Ar 
Sunnsyte; 10:00 Pflegezentrum; 10:30 
Schwirrenstrasse; 11:00 im Dorfzentrum 
bei der Brücke Magernau
Wir bitten Sie Ihre Fenster zu öffnen, um 
die Musik zu genießen!
1. Seelsorge

Melden Sie sich jederzeit telefonisch 
oder per mail bei unseren Pfarrperso-
nen für ein Gespräch! 
Jochen Matthäus, 031 731 42 21; jo-
chen.matthaeus@bluewin.ch
Verena Hegg, 031 741 02 58; verena.
hegg.roth@gmx.ch
Evelyne Zwirtes, 031 731 42 23; evelyne.
zwirtes@bluewin.ch
Bettina Schley, 031 731 42 09; bettina.
schley@bluewin.ch

2. Gegenseitige Hilfe im Alltag
Die Gemeinde und die Kirchgemeinde 
Schwarzenburg unterstützen die „Nach-
barschaftshilfe Schwarzenburg“.
Vermittlungen und Fragen: Telefon 031 
511 05 66 (09.00 – 21.00 Uhr) /
nachbarschaftshilfeSB@gmail.com

3. Kerze und Gebet
Zur gemeinsamen Stärkung laden wir 
dazu ein, jeden Abend um 20.00 Uhr eine 
Kerze anzuzünden und inne zu halten, 
sei es für ein Gebet, ein Lied, oder ein 
Musikstück.

Gott behüte Sie! Ihr Pfarrteam 
Aktuelles unter 
www.kirche-schwarzenburg.ch

T h u r n e n  u n d  B u r g i s t e i n

Coronavirus
Aufgrund der Anordnung des Bundesra-
tes können leider keine Veranstaltungen 
durchgeführt werden, hiermit sind also 
nachfolgende Anlässe ABGESAGT: Got-
tesdienst am Sonntag, Gottesdienst am 
Karfreitag, Zäme-ässe, Basar-Gruppe und 
alle Kirchlichen Unterweisungen. Bitte 
beachten Sie die aktuellen Hinweise auf 
der Homepage www.kirche-thurnen.ch. 
Aktuelle Predigten und Andachten zu 
den Sonntagen finden Sie zum Download 
ebenfalls auf unserer Homepage. Gerne 
senden wir Ihnen auf Wunsch die Texte 
auch in Papierform. Anfrage telefonisch 
an: 031 809 01 44 

Telefon 031 511 05 66 (09.00 – 21.00 Uhr) 
/ nachbarschaftshilfeSB@gmail.com

Der Gemeinderat 

Beschluss Reglement: Änderung 
Reglement über die Tagesschulange-
bote
Gestützt auf Artikel 45 der kantonalen Ge-
meindeverordnung wird bekannt gemacht:
Mit Beschluss vom 23. März 2020 hat 
der Gemeinderat Artikel 5 des Regle-
ments über die Tagesschulangebote
geändert. Vorbehältlich allfälliger dage-
gen erhobener Beschwerden oder dem 
Referendum, tritt die Änderung per 1. Au-
gust 2020 in Kraft.
Die Änderung von Artikel 5 des Reglemen-
tes liegt am Schalter der Einwohnediens-
te im Parterre des Gemeindehauses zur 
Einsichtnahme auf. Beschwerden gegen 
den Beschluss sind gemäss Art. 60 ff des 
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspfle-
ge (VRPG) vom 23. Mai 1989 innert 30 
Tagen ab Publikation schriftlich und be-
gründet an das Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland zu richten.
Gemäss Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung der Einwohnergemeinde Schwar-
zenburg können 5% der Stimmberech-
tigten gegen den Erlass das Referendum 
ergreifen. Die Referendumsfrist beträgt 30 
Tage seit Publikation. Ein allfälliges Refe-
rendum ist mit der erforderlichen Anzahl 
Unterschriften bei der Gemeindeschrei-
berei Schwarzenburg einzureichen.

Gemeinderat Schwarzenburg

Ordentliche Kehrichtentsorgung, 
Empfehlungen des BAFU an die Be-
völkerung und Mitgabe von Sperrgut 
in Notfällen
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) emp-
fiehlt der Bevölkerung unter den aktuel-
len Umständen mit dem Entsorgen von 
Sperrgut zuzuwarten und dies nur auf 
Notfälle zu beschränken. Aufgrund der 
geschlossenen Sammelstelle Pöschen 
und dem damit eingeschränkten Entsor-
gungsangebot der Gemeinde, konnte die 
Mitgabe von Sperrgut an die ordentliche 
Kehrichtentsorgung in den folgenden Di-
mensionen organisiert werden: 
-  Max. zulässiges Gewicht 20 kg pro Stück
- Max. zulässige Länge 1.50 m
- Max. zulässige Breite 1.00 m 
- Max. zulässige Materialstärke 5.5 cm
Die Anbringung der normalen Kehrichtent-
sorgungsmarken ist in der Verantwortung 
des Entsorgers. Das Volumen des Sperr-
gutes ist ausschlaggebend für die Anzahl 
der erforderlichen Gebührenmarken. De-
ren Summe muss übereinstimmend sein 
mit dem zu entsorgenden Volumen. Das 
Sperrgut ist an den üblichen Standorten 
der ordentlichen Kehrichtentsorgung be-
reitzustellen. 
Das Personal der Kehrichtentsorgung 
wird angewiesen nicht ausreichend ta-
xiertes oder zu gross dimensioniertes 
Sperrgut zurückzulassen. Mit Hinblick 
auf die in der bundesrätlichen Verord-
nung festgesetzten Massnahmen führt 
die Gemeinde keine Extrafahrten durch 
das Werkhofpersonal für nicht ordnungs-
gemäss bereitgestelltes Sperrgut durch.
Alternativ haben Stand heute die beiden 
Entsorgungszentren der Firma Zaugg AG 
in Riggisberg und Belp geöffnet. 
Die Abfallverbrennung im Garten oder in 
Cheminées ist auch in der aktuellen Situ-
ation verboten. 
Die Dienstleistung wird bis und mit dem 
19. April 2020 angeboten. 

Bauverwaltung Schwarzenburg
Kernzonenplanung 2. Etappe Ände-
rung der Überbauungsordnung J/K 
Der Gemeinderat Schwarzenburg bringt 
gestützt auf Art. 60 des Baugesetzes vom 
9. Juni 1985 (BauG) die vorerwähnte Än-
derung zur öffentlichen Auflage.
Die Akten liegen während 30 Tagen, vom 
06. April 2020 bis und mit 05. Mai 2020 
bei der Bauverwaltung Schwarzenburg 
(Freiburgstrasse 8, 3150 Schwarzenburg) 
öffentlich auf. Die Akten können während 
der Auflagefrist auch auf der Homepage 
www.schwarzenburg.ch eingesehen werden.
Allfällige Einsprachen oder Rechtsver-
wahrungen sind innerhalb der Auflagefrist 
schriftlich und begründet bei der Bauver-
waltung Schwarzenburg, zuhanden des 
Gemeinderates, einzureichen.

Schwarzenburg, 30.03.2020
Gemeinderat Schwarzenburg

Kernzonenplanung 2. Etappe Über-
bauungsordnung H; geringfügige Än-
derung nach Art. 122, Abs. 7 BauV
Der Gemeinderat Schwarzenburg bringt 
gestützt auf Art. 60 des Baugesetzes vom 
9. Juni 1985 (BauG) und Art. 122 Abs. 7 
der Bauverordnung vom 6. März 1985 
(BauV) die vorerwähnte Änderung zur 
öffentlichen Auflage. Es ist beabsichtigt, 
die Änderung im Verfahren der gering-
fügigen Änderung von Nutzungsplänen 
vorzunehmen.
Die Akten liegen während 30 Tagen vom 
06. April 2020 bis und mit 05. Mai 2020 
bei der Bauverwaltung Schwarzenburg 
(Freiburgstrasse 8, 3150 Schwarzenburg) 
öffentlich auf. Die Akten können während 
der Auflagefrist auch auf der Homepage 
www.schwarzenburg.ch eingesehen werden.
Allfällige Einsprachen oder Rechtsver-
wahrungen sind innerhalb der Auflagefrist 
schriftlich und begründet bei der Bauver-
waltung Schwarzenburg, zuhanden des 
Gemeinderates, einzureichen.

Schwarzenburg, 30.03.2020
Gemeinderat Schwarzenburg
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Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

Druck- und Satzfehler vorbehalten.Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 30.3. bis Samstag, 4.4.20

CANTADOU
div. Sorten, z.B.
Knoblauch & Kräuter der Provence, 140 g

DR. OETKER 
PIZZA RISTORANTE
div. Sorten, z.B.
Prosciutto, 330 g

FLAWA WATTE
z.B. Wattepads rund, 3 x 80 Stück

KÄGI FRET BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Kägi fret, 6 x 50 g

KAROTTEN
Schweiz, Beutel, 1 kg

KNORR SAUCEN
div. Sorten, z.B.
Curry, 100% natürlich, 34 g

LATTESSO
div. Sorten, z.B.
Macchiato, 250 ml

MÉDAILLE D’OR KAFFEE
div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

MAX HAVELAAR BANANEN
Herkunft siehe Etikette, per kg

PERSIL
div. Sorten, z.B.
Universal, Pulver, Box, 4,55 kg, 70 WG

RAMSEIER 
FRUCHTSÄFTE
div. Sorten, z.B.
Multivitamin, 4 x 1 l

ROLAND APÉRO
div. Sorten, z.B.
Sticks Salz, 3 x 200 g

STELLA D’ORO
Negroamaro Barrique IGT, 
Italien, 75 cl, 2017

VALSER
prickelnd, 6 x 1,5 l

ZÜGER 
GRILL CHEESE
div. Sorten, z.B.
Barbecue, 2 x 80 g

COQDORÉ 
POULETBRÜSTLI
per 100 g

POM-BÄR
Frühlingsedition, 
200 g

ÜLTJE APÉRO
div. Sorten, z.B.
Erdnüsse, 2 x 250 g

BARILLA TEIGWAREN
div. Sorten, z.B.
Lasagne gelb, 500 g

CAFÉ DE PARIS LYCHEE
75 cl

CAOTINA
2 x 750 g

CASTEL DAUERBACKWAREN
div. Sorten, z.B.
Pastetli, 4 Stück, 100 g

GILLETTE BLUE
Plus Slalom, 2 x 10 Stück

TOBLERONE SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Milch, 3 x 100 g

TRISA
div. Sorten, z.B.
Flexible Head soft, Trio

3.50
statt 4.90

14.80
statt 18.80

2.45
statt 3.55

1.60
statt 2.20

2.20
statt 2.95

Bezahle für
Abbruch- und 
Unfallwagen
Occasion-Autos
Kaufen wir bar

 Auto-
 ver wertung
 Gürbetal
 GmbH
3126 Kaufdorf,
Tel. 031 809 06 16

02
03

39
J

www.italkeramik.ch  031 952 78 78

DESIGN
QUALITÄT

LEIDENSCHAFTR
U
S
TI
K
A
L

04
13

27
J

Pens. Steuerberater in Ihrer Region 
erledigt Ihre

Steuererklärung
schnell, kompetent und günstig
Jürg Weber, Bahnhofstrasse 31

3127 Mühlethurnen
weberj.45@bluewin.ch

+41 79 382 31 61

05
10

73
J

051081J

051083JPRAXIS SAUNDARI
Telefon-Beratung bei Problemen,  
Ängsten, Unsicherheit. Thethahealing 
online oder per Telefon

Chantal-Corinne Hauri
Bahnhofstrasse 5
3126 Kaufdorf
Tel: 079 627 84 29
www.chantal-hauri.ch051085J

051088J

Wellness für Ihr Fahrzeug!
Mit unserer automatischen Textil-Waschanlage welche 
mit modernster Technik ausgestattet ist, wird Ihr 
 Fahrzeug schonend und sauber gewaschen.

Auto Glaus, Seftigenstrasse 51, 3662 Seftigen
Telefon 033 356 23 23, www.autoglaus.ch

SYMPATHISCH - PERSÖNLICH - ZUVERLÄSSIG

Vergünsti-

gungen gibt 

es mit dem 

Badge.

Kein Problem! Melden Sie sich – wir helfen Ihnen!
kompetent – rasch – preiswert

von Siebenthal Treuhand
Treuhand und Beratung mit Weitblick und Augenmass

Telefon: 079 459 65 71 - Mo – Do: ab 17 Uhr / Fr – Sa: ganztags
Mail: vs-treuhand@bluewin.ch

Kein Problem! Melden Sie sich – wir helfen Ihnen!
kompetent – rasch - preiswert

von Siebenthal Treuhand
Treuhand und Beratung mit Weitblick und Augenmass

Telefon: 079 459 65 71 - Mo – Do: ab 17 Uhr / Fr – Sa: ganztags
Mail: vs-treuhand@bluewin.ch

Aufgrund der aktuellen Situation wird der Belper 
am Freitag, 17.4.2020 mit dem Anzeiger GLS erscheinen. 

Wir bitten um Verständnis und wünschen Ihnen 
eine gute Lektüre. Achten Sie sich auf die Vielfl alt 

des Belper Lebens.

Peter Schindler                 Natel 079 795 85 00 
Kärcher-Fachhandel           Tel.      031 809 44 76 
Grubacker 1                        ps@kaercher-schindler.ch 
3089 Hinterfultigen 

Verkauf + Service

Nass-/Trockensauger

Sämtliches Zubehör

Hochdruckreiniger

Boden - Reinigungsmaschinen

Occasion - Geräte mit Garantie

041134J
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Gottesdienste, Predigten in Radio und 
Fernsehen für Sonntag, den 5.4:
9 Uhr Radio BeO: BeO-Gottesdienst
9.30 Uhr TV ZDF: evangelischer Gottes-
dienst
10 Uhr Radio SRF 2 Kultur: Radiopredigt
10.04 Radio Life-Channel: Gottesdienst
Unser Notfalltelefon ist auch für seelsor-
gerliche Gespräche offen: 031 809 01 44!
Benötigen Sie wegen der Corona-Krise je-
manden, der für Sie die Einkäufe erledigt 
oder die Kinder betreut? Oder wollen Sie 
sich für betroffene Familien, ältere Men-
schen oder Personen der Risikogruppe 
einsetzen?
Wir übernehmen die Koordination von Hel-
fenden und Betroffenen und sind täglich 
von 9 – 16 Uhr unter der Nummer 031 809 
03 72 erreichbar.
Donnerstag, den 2. und 9. April, 20 Uhr, 
Kerzenaktion und Glockengeläut: Die 
Landeskirchen laden Sie ein, eine bren-
nende Kerze sichtbar vor das Fenster zu 
stellen und ein Gebet zu sprechen. Die Ak-
tion soll für Verbundenheit, Gemeinschaft 
und Hoffnung in Zeiten der Krise stehen. 
Brot-für-alle-Aktion: Schenke eine vir-
tuelle Rose und bereite anderen Freude! 
Mit der App «Give a rose» können Rosen via 
handy und e-mail verschickt und mit einer 
persönlichen Mitteilung versehen werden.
Weitere Informationen und die App unter: 
https://www.give-a-rose.ch
https://www.sehen-und-handeln.ch/rosen
www.kirche-thurnen.ch

Z i m m e r w a l d 

Aufgrund der ausserordentlichen Lage 
zur Bekämpfung der Corona Pandemie 
bleiben alle Gottesdienste, Andachten, 
Veranstaltungen und der kirchliche Un-
terricht der Kirchgemeinde Zimmerwald 
bis auf weiteres abgesagt. Dies gilt auch 
für die Gottesdienste im Heim Kühlewil.
Wir sind aber miteinander in Kontakt – 
gerade auch in der Osterzeit. 
Wir zünden jeden Abend um 20 Uhr eine 
Kerze an, beten das Unser Vater, denken 
an die kranken Menschen und diejenigen, 
die sie pflegen. Dies können auch Sie bei 
sich zuhause tun.
Lichtblick Ostern 
An jedem Sonntag und an den Feiertagen 
läuten um 10 Uhr, am Gründonnerstag um 
20 Uhr, unsere Kirchenglocken, so dass wir 
uns im gütigen Geist Gottes miteinander 
verbinden können.
Palmsonntag, 5. April,Glocken läuten 
um 10 Uhr
Gründonnerstag, 9. April,Glocken läuten 
um 20 Uhr
Karfreitag, 10. April,Glocken läuten um 
10 Uhr
Ostersonntag, 12. April,Glocken läuten 
um 10 Uhr
Die Osterkerze wird angezündet. Zün-
den auch Sie zuhause eine Kerze an, 
das Osterlicht leuchtet so überall. Jesus 
begegnet als Auferstandener Frauen und 
Männern und ermutigt sie zu glauben, dass 
das Leben stärker ist als der Tod: «Und 
siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende.» Mth 28
Möchten Sie gerne einen Gottesdienst hö-
ren oder sehen, können Sie dies auf ver-
schiedenen Kanälen tun. Auf Radio BEO 
wird jeden Sonntag um 9 Uhr eine Predigt 
ausgestrahlt und auf der Seite der refor-
mierten Kirche  https://www.ref.ch/digi-
tale-kirchen/ finden Sie Video- und Audio-
Übertragungen aus der ganzen Schweiz. 
Gottesdienste an Karfreitag und Ostern 
werden auf SRF 1, Schweizer Radio SRF 
2 Kultur, SRF Musigwelle übertragen.
Wenn Sie Unterstützung brauchen oder 
etwas auf dem Herzen haben, rufen Sie an. 
Wir sind für Sie da.
Bhüetnech Gott!
Susann Müller, Pfrn. und Andrea Figge, 
Pfrn. Tel. 031 812 00 80
www.ref.ch / zimmerwald

R ö m i s c h - k a t h .  L a n d e s k i r c h e

Belp
Die Gottesdienste und Anlässe sind ab-
gesagt. Unsere Kirche ist während des Ta-
ges für das persönliche Gebet geöffnet. 
Wir sind herausgefordert, vieles anders 
handzuhaben. Besuche sind derzeit lei-
der nicht möglich – dennoch finden wir 
Wege zueinander. Deshalb nutzen wir 
viele Wege, um für Sie erreichbar zu 
sein und in Kontakt zu bleiben*: Telefon, 
Post, Internet, Whatsapp ...
Bei seelsorgerlichen Anliegen melden 
Sie sich bitte bei
-  Regina Müller, Gemeindeleitern, 031 

300 40 90, regina.mueller(at)kathbern.
ch

-  Pater Wojciech Maruszewski, 079 
374 94 80, wojciech.maruszewski(at)
gmail.com

Benötigen Sie praktische Hilfe und 
Unterstützung?
Die «Sorgende Gemeinde Belp» ist An-
sprechpartnerin für vielerlei Hilfsakti-
onen, die sich derzeit in Belp bilden, 
oder vorhanden sind: von der Whats 
app-Gruppe «Solidarity Belp»www.hilf-
jetzt.ch -> Belp, bis hin zur Jobbörse. 
Wenn Sie keinen Zugang zu den techni-
schen Möglichkeiten haben, wir finden 
Wege und Lösungen

-  Albrecht Hermann, 031 300 40 99,  
albrecht.herrmann(at)kathbern.ch

-  Elke Domig, 079 688 84 10, elkedo-
mig(at)belponline.ch

Schwarzenburg
Alle Gottesdienste und Veranstaltungen 
entfallen bis auf weiteres.
Gesegnete Palmzweige, Heimosterkerzen 
(Stück Fr. 15.00) oder Impulse für die kom-
menden Feiertage senden wir Ihnen gerne 
zu. Melden Sie sich beim Sekretariat 031 
970 05 70.
Weitere Infos: www.sanktjosefkoeniz.ch
Thun
Wegen der Bekämpfung des Corona-Virus 
sind sämtliche Gottesdienste und Veran-
staltungen bis auf weiteres abgesagt. Auch 
der Religionsunterricht findet nicht statt.
Für aktuelle Informationen besuchen 
Sie unsere Webseite www.kath-thun.ch.  
Die Kirchen sind für individuelle Besuche 
offen. Für Seelsorgegespräche rufen Sie 
uns bitte an.
www.kath-thun.ch

C h r i s t l i c h e s  Z e n t r u m  T h a l g u t

Christliches Zentrum Thalgut, Säge-
bachweg 5, Wichtrach, www.czt.ch
So. 5. April 10 Uhr: GD fällt aus!

E v.  G e m e i n s c h a f t s w e r k

Belp, Rubigenstrasse 34
Weitere Infos: www.egw-belp.ch
Schwarzenburg. Wartgässli 6
Aufgrund der aktuellen Situation, fallen 
alle Anlässe bis auf weiters aus. Auf un-
serer Website, sind Predigten
und andere Gedankenanstösse zu finden. 
Bei Fragen oder Anliegen melden Sie sich 
bei Michael und Sarina Huber (Pfarrer/in)
Tel: 031 731 11 88
Mehr auf: www.egw-schwarzenburg.ch
Uetendorf
www.egw-uetendorf.ch

E v.  m e t h o d i s t i s c h e  K i r c h e

Belp
Sonntag, 5. April 2020: Kein Gottesdienst! 
Schlatt 
Sonntag, 5. April 2020: Kein Gottes-
dienst wegen Ansteckungsgefahr
Schwarzenburg
Keine Veranstaltungen.
Melden Sie sich bei Sarah Bach (Pfarrerin), 
wenn Sie Hilfe benötigen: 
Telefon 031 731 03 49
www.emk-schwarzenburg.ch

F r e i e  E v a n g e l i s c h e  G e m e i n d e

Belp, Steinbachstrasse 25
www.feg-belp.ch
Sonntag 5. April  10 Uhr: Gottesdienst E. 
Kipfer  abgesagt
Kindermusical Woche Belp vom 6. – 12 
April  abgesagt
Gott spricht:
Rufe mich an in der Not, so will ich dich 
erretten und du sollst mich preisen.
Psalm 50, 15

F r e i e  M i s s i o n s g e m e i n d e

Begegnungszentrum Münsingen, Säge-
gasse 11, www.bez-muensingen.ch
Sonntag, 5.4.20, 10. Uhr: Livestre-
am-Gottesdienst www.bez-muensin-
gen.ch/livestream

G e m e i n d e  f ü r  C h r i s t u s

Belp / Münsingen. Belp Viehweide 
Aufgrund der momentanen Situation fin-
den bis auf Weiteres keine Gottesdienste 
statt.
Auskunft: 031 819 06 64
Guggisberg, Eigen
Sonntag, 5. April, 9.45 Uhr: kein Gottes-
dienst 
Dienstag, 14. April, 20 Uhr: kein Gottes-
dienst
Auskunft: Telefon 031 731 23 21
Niedermuhlern
Sonntag 5. April ab 10 Uhr: Online- Pre-
digt unter www.gfc.ch oder über Tel. Nr.: 
0435507092 Zugangscode: 864043#
Karfreitag 10. April ab 10 Uhr: Online- Pre-
digt unter www.gfc.ch oder über Tel. Nr.: 
0435507092 Zugangscode: 864043#
Auskunft: 031 819 39 64, www.gfc.ch

H e i l s a r m e e

Kontakt-Telefon: V. Rudolf 
033 438 28 79 / 078 610 24 93

N e u e s  L a n d  R e g i o n  G a n t r i s c h

Aktuelle Infos finden Sie auf unserer Home-
page.
Brauchen Sie in der aktuellen Situation Hil-
fe oder ein Gespräch? Wir nehmen Ihren 
Telefonanruf gerne unter unten stehenden 
Nummer entgegen oder rufen Sie rasch 
möglichst zurück.
Bhüet euch Gott!
Büro NLRG  031 731 16 24
info@nls-net.ch www.nls-net.ch

E n d e  d e s   a m t l i c h e n  Te i l s

Arztpraxis am Mühlebach
Dr. med. Eberhard Menne  

3127 Mühlethurnen
Während der Ferien von Dr. Menne, vom 20.4.20 bis 26.4.20 
ist die Praxis wie folgt mit Praxisassistentinnen-Besetzung 
geöffnet:

Mo 20.04.20 08.15 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Di 21.04.20 14.00 bis 18.00 Uhr
Mi 22.04.20 08.15 bis 12.00 Uhr
Do 23.04.20 14.00 bis 18.00 Uhr
Fr 24.04.20 geschlossen

Ab Montag, 27.4.2020 sind wir wieder zu den normalen 
Öffnungszeiten für Sie da.

Bei Notfällen Medphonnummer: 0900 57 67 47
www.arztpraxis-am-muehlebach.ch 051086J

051082J
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TRAUERANZEIGEN

Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf und bis heute verkünde ich 
deine Wunder.
Psalm 71,17

www.agentur-c.ch
Agentur C, 3250 Lyss, PC 30-8088-5
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GILGEN
Bestattung und  

Schreinerei Belp

04
95

80
J

 Wir sind für Sie da und beraten und begleiten Sie.

Vertretung bei Abwesenheit: Berger Bestattungen

 Kompetente Erledigung von A bis Z.
 Faire Preise.
 079 228 06 00

079 810 84 00 
031 819 85 69 privat  |  www.berger-bestattungen.ch

Im Dienst am Menschen

Vertretung bei Abwesenheit: Gilgen Bestattung

049668J

BESTATTUNGSDIENST
Johann und Regina Künzi
Riggisberg und Umgebung

076 490 36 65, www.kuenzi-bestattung.ch

050719J

051084J

Todesanzeige und Danksagung   Schöne Jahre:  

       Nicht weinen, weil sie vergangen, 
       sondern dankbar sein, dass sie gewesen. 
 
Truurig, aber dankbar u vou schönä Erinnerigä hei mir müesse Abschied näh vo üsem liebä 

 

Lotti Schneider 
20.10.1953 – 13.03.2020 

 
D Truurfyr het uf Grund vor aktuelle Situation im ängste Familie- u Fründeskreis stattgfunde. 
 
Für die viele liebe und tröschtendä Zeiche vor Anteilnahm bedanke mir üs härzlech. 
Bsunders danke möchte mir am Pfarrer Andri Kober für di ifüehlsami Truurfyr  
u ar Spitex Gantrisch u am Dr. med. Hubertus Hasse für ihri engagierti u liebevolli Begleitig 
während de letschte Täg. 
 

Werner Schneider 
       Reto und Anita Schneider  

mit Nicola und Amelie 
Dominik Schneider und Karin Steiner 
 

Truuradrässe: Werner Schneider, Rossgrabenstrasse 6, 3089 Hinterfultigen 

051087J

Bestattungsdienst Schwarzenburgerland 
Hans-Ulrich Hürst 
Alte Bernstrasse 12, 3148 Lanzenhäusern 
Am Bach 4,  3150 Schwarzenburg 

079 651 15 47 / 031 731 03 57 

Mit vieu Verschtändnis begleite mir Öich im Todesfau.www.huerst-bestattungen.ch

Arche Bestattungen GmbH
Belp, Gürbetal, Kehrsatz
031 819 10 90
Köniz, Schwarzenburgerland 
031 971 04 33 
www.arche-bestattungen.chMaya VifianAnita Neuenschwander

Ein leises «Adieu» oder ein lautes 
«uf Wiederluege»? 
Bestimmen Sie, was sich für Sie richtig anfühlt.

039395J

04
51

32
J

 

freundlich, familiär und kompetent 

             

 

Jürg und Iris Beutler, Bestattungsdienst

031 819 88 20
www.beutlerbestattungen.ch

 
 

 
 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

  

 

  

 

Samstag, 18.04.2020,
11 –12 Uhr, Büro Belp:

Info-Stunde  
mit dem Bestatter

Belpbergstrasse 15, 3123 Belp / Thunstrasse 12, 3125 Toffen
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Zanderzucht Raphael Käser  

Verkauf frisch ab Hof
ganzer Fisch oder Filet

Verkaufszeiten:
jedes 2. und 4. Wochenende 
im Monat
Freitag 16.00 – 19.00 Uhr
Samstag 09.00 – 12.00 Uhr

Verkaufszeiten Ostern:
Gründonnerstag 14.00 – 19.00 Uhr
Karfreitag 09.00 – 19.00 Uhr
Ostersamstag 09.00 – 12.00 Uhr

ausserhalb der Verkaufszeiten 
und grössere Mengen auf Anfrage

Fendringen 144, 3178 Bösingen
Tel. 031 747 75 72 

Aufgrund der aktuellen Umstände bieten wir Ihnen ab sofort 
Hauslieferungen in und um Riggisberg an.

Bleiben sie gesund und wir freuen uns auf Ihre Bestellungen
Familie Portner und Team

Montag bis Sonntag Geöffnet 
Nur Take Away und Lieferdienst 

Pizza-Kurier Fulmine „Kurt“
Freiburgstrasse 1, 3150 Schwarzenburg
Tel. 031/731 36 06

Tel. 031 735 55 29

Frauenverein
Guggisberg

Mahlzeitendienst
Vermittlung durch
Sabine Bütikofer

051089J

à table, heisst es jeweils wenn eben gekocht wurde und 

man zu Tisch bittet. Wir bringen Ihnen auf Wunsch  täglich 

frisch zubereitete, regionale und ausgewogene Menüs  

in nachhaltiger, wieder verwendbarer Verpackung (warm 

oder kalt) direkt zu Ihnen. 

Kontaktieren Sie uns damit wir Sie in Ihren vier Wänden 

à table bitten dürfen.

Die Boxen  werden von uns  

gereinigt, desinfiziert und  

wieder abgeholt!

À Table
Das Beste, wo auch immer Sie sind.

17.– grosse Portion 

15.– kleine Portion 

+ 5.– pro Lieferung

Täglich wechselnde Vegi- und Fleisch-Menüs  

 

à table Schärer’s Mahlzeitendienst GmbH 

info@atable-mzd.ch  

078 333 04 74 www.atable-mzd.ch

Jede  

10. Mahlzeit  

Gratis 
 

(zzgl. Lieferkosten,  

Angebot gültig bis: 30.6.20,  

marktbedingte Preisanpassung  

vorbehalten)

    Auf telefonische Bestellung 
  liefern wir Ihre 
 Blumen nach Hause.

Hauslieferdienste und Sonderangebote
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Corona - was finden Sie in der Region?

www.gantrisch.ch/corona-soforthilfe

Das Coronavirus und die daraus resultierenden Massnahmen betreffen auch in unserer Region viele kleine Unternehmen. 

Unsere Produzent*innen, Gastronomiebetriebe, Dorfläden und Selbständige sind besonders betroffen. Restaurants und viele Läden 

müssen schliessen, die Kundschaft bleibt aus. Doch wir sind sicher, gemeinsam mit Ihnen können wir unseren Produzent*innen unter 

die Arme greifen.

Denn an Innovationskraft fehlt es unseren Partner*innen nicht: Viele haben Sonderaktionen und spezielle Angebote für diese Zeit zu-

sammengestellt. Das sind einerseits Heimlieferangebote, aber auch Take-Aways zum Abholen. Viele Hof- und Dorfläden haben auch 

immer noch geöffnet. Kaufen Sie doch statt beim Grossverteiler im Dorf ein und unterstützen Sie so das lokale Gewerbe. Als Soforthilfe 

für die Betroffenen im Naturpark Gantrisch listen wir für Sie diese Angebote auf unserer Website auf und verweisen auf andere Links, 

wo Sie noch weitere Angebote und / oder Hilfestellungen finden.

Viel Spass beim Einkaufen und vor allem viel regionaler Genuss! Ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung 
in schwierigen Zeiten.

um das eigene Angebot sichtbar zu machen und um Lieferdienste, Hilfsangebote, etc. zu finden

• Plattform, wer in Bern und Umgebung spezielle Angebote oder Lieferdienste anbietet https://bern.local-hero.ch

• Interaktive Karte wer in Bern Lieferdieste anbietet https://interaktiv.derbund.ch/2020/bern-liefert/

• Nachbarschaftshilfe www.hilf-jetzt.ch

• Nachbarschaftshilfe Schwarzenburg www.schwarzenburg.ch/blog/coronavirus/

• Unterstützung durch die Regionale Kinder- und Jugendfachstelle Gürbetal-Längenberg www.boxfish-ja.ch

• Um lokale Geschäfte zu unterstützen, kaufen Sie Gutscheine ein, die auch zu einem späteren Zeitpunkt eingelöst werden können.

• Kaufen Sie gerade jetzt im Dorf ein, die kleinen Lebensmittelläden danken es Ihnen.

• Besuchen Sie die Hofläden in Ihrer Umgebung, die Meisten haben noch geöffnet (evtl. müssen Wartezeiten in Kauf genommen wer-

den)

Wenn Sie oder Personen aus Ihrem Bekanntenkreis also einen ausserordentlichen Lieferdienst, Take-Away, Abhol- oder Bringservice 

oder einfach sonst eine Hilfsdienstleistung anbieten, melden Sie uns dies via info@gantrisch.ch mit Betreff: «Spezialangebot» und 

umschreibt dieses kurz. Dann können wir es auf der Website aufschalten.
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Entspannen Sie sich in dem hochwertigen,
formschönen, jedoch preislich interes-
santen Wintergarten der F. Loretan AG
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F. Loretan AG  Ihr kompetenter und
preisgünstiger Partner für:

 Wintergärten
 Falt- und Schiebewände
 Balkonverglasungen

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte

F. Loretan AG
3152 Mamishaus
Tel. 031 731 02 36
loretanag@bluewin.ch
www.loretanag.ch

ABGESAGT

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

10.00-10.50 Ostergottesdienst 
Aula OSZ Schwarzenburg

Pfarrerin Bettina Schley Schwarzenburg
unterstützt durch die Musikgesellschaft

Harmonie Schwarzenburg

11.00-11.30 Platzkonzert 
Warme Witterung: Vor OSZ

Kalte Witterung: Aula OSZ

der Musikgesellschaft Harmonie
Schwarzenburg

anschliessend Eiertütsche & Apéro
in oder vor Aula OSZ Schwarzenburg
mit bemalten Eiern, gespendet vom 

Gemeinnützigen Frauenverein Schwarzenburg 
und Apéro offeriert durch Kirchgemeinde 

Schwarzenburg & Ortsverein Schwarzenburg

Aula Oberstufenzentrum (OSZ) Schwarzenburg

               

Leider zwingt uns die besondere Lage in Bezug auf den 
Coronavirus (COVID-19) und die Bestimmungen des Bundes-
rates zur Absage des diesjährigen «Oschtere im Dorf»- Anlass. 
Wir bedauern diesen Schritt, haben jedoch angesichts der 
Lage Verständnis dafür. 
Die Osterfeier 2021 fi ndet am Sonntag, 4. April 2021 statt. 
Danke für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!

 

Der Bundesrat hat ab dem 17. März 2020 die «ausser-
ordentliche Lage» erklärt. 
Laut Erläuterungen zur Verordnung 2,  

die Textilreinigung fallen unter den täglichen Bedarf 
und dürfen offen bleiben. 

Aus diesem Grund werden wir bis auf weiters unsere 
Öffnungszeiten wie folgt anpassen

Dienstag und Freitag von 09:00 bis 13:00 geöffnet

Hauslieferung möglich, rufen Sie uns unter 
Tel-Nr. 031 731 08 48 an

Zu verkaufen 

Gitzifleisch
direkt vom Hof Bestellung 
unter Tel. 079 358 11 88

VIEHHANDEL
für Tränkekalber und

Schlachttiere aller Gattungen

Wenger Peter
Aeugsten

3154 Rüschegg-Heubach
Telefon 031 731 06 47
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BERATUNG  VERKAUF  MONTAGE  SERVICE

Mühleweg 2
3132 Riggisberg

Tel. 031 809 20 50 
info@gehrigstoren.ch
www.gehrigstoren.ch

TRÄUMEN > FREGO.SWISS | 0800 99 00 77 > STAUNEN

SONNEN- WETTER- SICHTSCHUTZ
SINCE 1947    SWISS MADE

Gantrisch-Kulturkalender

REGIONALER
NATURPARK

www.GantrischKulturkalender.ch

Der Coronavirus ist eine grosse Her-
ausforderung für uns alle. Flexibilität ist 
gefragt. Wir müssen neue Situationen 
akzeptieren. Es ändert vieles.  
Etwas, das bleibt: Wir sind für Sie da. 

Gerne gebe ich Ihnen 5 Tipps für Bank-
geschäfte in Zeiten von Corona:

1. E-Banking – Zahlungen online 
erledigen: Mit dem Raiffeisen E-Ban-
king und der E-Banking-App können Sie 
Ihre Zahlungsgeschäfte bequem zuhause 
oder unterwegs erledigen.

2. Bargeldlos / kontaktlos be-
zahlen: Mit den Raiffeisen Debit- und 
Kreditkarten können Sie in den meisten 
Läden bargeldlos bezahlen. Zunehmend 
auch mit TWINT. Schützen Sie so das 
Verkaufspersonal. 

3. Mit TWINT Geld im Bekannten-
kreis teilen: Mit Raiffeisen TWINT 
können Sie nicht nur in (Online-)Läden 
kontaktlos bezahlen, sondern auch Geld 
im Bekanntenkreis teilen. 

4. Heimlieferdienst für Bargeld: 
Wir liefern Schweizer Franken wie auch 
Fremdwährungen direkt nach Hause. 
Bestellen können Sie in Ihrem Raiffeisen 
E-Banking, via Homepage oder Telefon. 

5. Telefonieren statt in die Bank 
gehen: Unser Service-Center erreichen 
Sie unter 0844 888 808 folgender-
massen: Mo–Fr 7.30–21h, Sa 9–13h. 
Für allfällige Wartezeiten bitten wir um 
Verständnis. 

Sie wünschen eine persönliche Beratung 
oder die Besprechung von wichtigen 
Anliegen? Unter Einhaltung der Gesund-
heits-Vorschriften sind wir weiterhin in 
unseren Geschäftsstellen für Sie da. 

Raiffeisen unterstützt KMU  
Jetzt erst recht, in dieser ausserordent-
lichen Situation, sind wir für KMU da! 
Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen 
Ihre Situation und unterstützen Sie.
Das Hilfspaket des Raiffeisen Unterneh-
merzentrums (ruz.ch) greift schnell und 
unbürokratisch. Wir helfen Ihnen bei der 
Liquiditätsplanung, beim Beantragen 
von Kurzarbeitsentschädigung und allen 
anderen Themen.

Auch wir als Raiffeisen-Gruppe nehmen 
am Garantieprogramm des Bundes für 
die Schweizer Wirtschaft teil. Zusätz-
lich haben wir die KMU bereits mit der 
Raiffeisen-Soforthilfe von 100 Millionen 
Franken kurzfristig unterstützt.

Rolf  
Bolliger 
Vorsitzender 
der Bank-
leitung

Raiffeisenbank Gürbe
Einfach. Nah. Persönlich.

Raiffeisenbank Gürbe
Einfach. Nah. Persönlich.

Auch in 
schwierigen 
Zeiten 
für Sie da!

Geschäftsstellen in  
Belp, Thierachern und Wattenwil 
www.raiffeisen.ch/guerbe 
Telefon 031 818 20 40

Die KMU im Gürbetal und Thuner 
Westamt brauchen nun IHRE Un-
terstützung besonders. SIE können 
das Wort «Solidarität» real werden 
lassen!
Informieren Sie sich z.B. beim 
Detaillisten, der seinen Laden(tisch) 
schliessen musste, ob nicht doch 
ein Kauf möglich sei. Hauslieferung, 
kontaktlose Abholung, Bezahlung 
per Rechnung, Vorauszahlung, 
Gutscheine kaufen und Leistungen 
nach der Krise beziehen etc. – Ideen 
sind gefragt. Nicht nur, weil diese 
finanziell helfen, sondern auch Mut 
machen.  
Lokal bringts! Danke für Ihre Solida-
rität und Mithilfe.

Wichtige Information:
Der COVID-19 Coronavirus stellt die ganze 

Welt auf die Probe.

ISP Electro Solutions AG

Schwarzenburg / Oberbalm

Tel 031 731 02 20 / 031 849 01 32

www.ispag.ch

Der ISP ist in dieser Krisenzeit die Gesundheit der 

Mitarbeiter und der Kundschaft ein grosses Anliegen.

Unter Berücksichtigung der vom Bund angeordneten 

Hygiene-und Verhaltensregeln bieten wir weiterhin unsere  

Service- und Installations-Dienstleistungen an.

Ihr regionaler Elektropartner
Installation | Service | Automation

Reto Zimmermann
Kirchenthurnen
079 327 79 97

Steine sammeln
Vor oder nach:
Kartoffel-, Getreideernte 
oder Wiesenneuansaaten.

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 10
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch
SMS-Beratung 079 257 60 89 

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5


